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Stärke und Kreativität unseres Landes 

kann der Staat nicht von oben nach un-

ten verordnen – sie wachsen vielmehr aus 

den dezentralen und selbstverantwortlichen 

Einheiten in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Hierin liegt die wesentliche Erkenntnis 

des Prinzips der Subsidiarität. Eine herausragende Rolle für soziales Miteinander, Ideen-

austausch und demokratische Beteiligung kommt dabei den Kommunen zu. Dies macht 

sie zu Keimzellen eines vielgestaltigen und modernen Bayern.

Voraussetzung für eine lebendige Selbstverwaltung der Kommunen, wie sie die Baye-

rische Verfassung und das Grundgesetz garantieren, ist eine ausreichende Ausstattung 

mit Finanzmitteln. Hierfür trägt der Freistaat Bayern Verantwortung. Er ergänzt die ei-

genen Einnahmen der Kommunen aus Steuern und Entgelten durch eine breite Palet-

te staatlicher Leistungen. Ein Großteil davon bündelt sich im kommunalen Finanzaus-

gleich. 

Im Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindever-

bänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG) ist geregelt, an welchen Steuereinnahmen des 

Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie diese Steuerverbund-

mittel und die sonstigen vom Freistaat im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 

zur Verfügung gestellten Mittel unter den 2056 Gemeinden, 71 Landkreisen und 7 Bezir-

ken in Bayern verteilt werden. 

Der kommunale Finanzausgleich ist wie alle Finanzgesetze politisch immer heiß um-

kämpft. Er wird in jedem neuen Haushaltsjahr an die veränderten Ausgangsbedingungen 

angepasst. 

Diese neu überarbeitete Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Ein-

nahmequellen der bayerischen Kommunen und die Grundzüge des kommunalen Finanz-

ausgleichs mit seinen wichtigsten Leistungen bieten und somit den Einstieg in das Sy-

stem des kommunalen Finanzausgleichs erleichtern.

Georg Fahrenschon	 Franz Josef Pschierer
Staatsminister	 Staatssekretär
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Die Finanzierung der bayerischen  
Kommunen im Überblick

Eigene Steuer-
einnahmen Gebühren Beiträge Sonstige  

Einnahmen

KOMMUNEN
 

Bezirke 
 

Landkreise 
 

Gemeinden 

Interkommunale  
Umlagen: 
•Kreisumlage
•Bezirksumlage

Kommunale Umlagen 
an den Staat: 
• Gewerbesteuerumlage 
• Krankenhausumlage

B U N D

F R E I S T A A T  B A Y E R N

Steuerverbünde

• Finanzzuweisungen
• Kommunaler Hochbau (tw.)
•  Sozialhilfeausgleich an die 

Bezirke (tw.)
• Schülerbeförderung 
• Altlasten (tw.)
•  Krankenhausinvestitionen 
•  Sonstige Zuweisungen auch 

aus anderen Einzelplänen

Allgemeiner 
Staatshaushalt

•  Einzelplan 13, Kapitel 10:  
Allgemeine Finanzzuwei-
sungen im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleichs

•  Sonstige Einzelpläne

Allgemeiner 
Steuerverbund

„Verbundmasse“ = Landesanteile an der 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Umsatzsteuer (ohne im Rahmen spezieller 
Regelungen an die Kommunen ausgereich-
te Anteile) plus Gewerbesteuerumlage mi-
nus Ausgaben im Länderfinanzausgleich

Grunderwerb-
steuerverbund

8/21 der 
Steuereinnahmen 

des Staates  
(= rund 38 %) 

•Gewerbesteuer
•Grundsteuer
• Einkommensteuer  

(15%ige Beteiligung)
• Umsatzsteuer  

(2,2%ige Beteiligung  
seit 1998)

• Örtl. Verbrauch- und Auf-
wandsteuern (insbesondere 
Zweitwohnungsteuer)

Geldleistungen als Gegen-
leistung für bestimmte  
öffentliche Dienstlei-
stungen, zum Beispiel für 
die Lieferung von Trinkwas-
ser oder für die Müllent-
sorgung 

Geldleistungen für die
Bereitstellung von öffent-
lichen Leis tungen, zum Bei-
spiel Erschließungsbeiträge

Zum Beispiel aus eigener 
Wirtschaftstätigkeit (komm-
munale Betriebe)

Kreditaufnahmen

Kfz-Steuer-
verbund
51 % der  

Steuereinnahmen 
des Staates  

bzw. des Kompen-
sationsbetrags

12 % hieraus:
•  Schlüsselzuweisungen
•  64 % an die Gemeinden, 

36 % an die Landkreise
• Investitionspauschalen 
• Schulbau (tw.) 
• Sozialhilfeausgleich an die Bezirke (tw.)

Nicht 
zweckgebundene

Zuweisungen

• Straßenbau
• ÖPNV 
•  Abwasser- und 

Wasserversor-
gungsanlagen 
(tw.)

• Sozialhilfeaus-
gleich an die 
Bezirke (tw.)

Finanzströme zu Gunsten und 
zu Lasten der Kommunen,
etwa Verkehrsfinanzierung,
Finanzierung der Dt. Ein heit, 
Gewerbesteuerumlage (tw.)
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A. Bedeutung und Ziele  
			   des kommunalen  
		  Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich umfasst einen Großteil der Finanzbeziehungen 
zwischen dem Freistaat Bayern und seinen Kommunen und der Kommunen und 
Kommunalverbände untereinander. Die „Kommunen“ sind die Gemeinden, Land-
kreise und Bezirke. Zu den Gemeinden gehören im Rechtssinne auch diejenigen, 
die besondere Namen wie „Stadt“, „Markt“ oder „Marktgemeinde“ bis hin zur „Lan-
deshauptstadt“ führen, insbesondere gehören dazu auch die kreisfreien Städte.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
•	 verbessert der Staat die Finanzausstattung der drei kommunalen Ebenen, damit 

diese über ausreichende Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen;
•	 regelt der Staat die Finanzierung der Landkreise und Bezirke durch Umlagen;
•	 werden unterschiedliche Einnahmemöglichkeiten der einzelnen Kommunen ent-

sprechend ihres Bedarfs zu einem hohen Grad ausgeglichen;
•	 werden kommunale Investitionsmaßnahmen gezielt unterstützt und
•	 die Kommunen durch staatliche Leistungen bei der Finanzierung laufender Auf-

gaben entlastet.

Neben den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten die Kom-
munen noch weitere Leistungen aus dem Staatshaushalt für vielerlei einzelne Zwe-
cke. Insgesamt sind für das Jahr 2010 rund 9,8 Milliarden Euro veranschlagt, von 
denen mit rund 6,8 Milliarden Euro knapp 70 Prozent auf den kommunalen Finanz-
ausgleich entfallen.

Ziele des kommunalen Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich hat vor allem zwei Ziele: Zum einen soll die Auf-
stockung der Finanzen durch die Leistungen des Staates die Kommunen in die La-
ge versetzen, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen. Das ist ein fiskalisches Ziel. 
Zum anderen soll der Finanzausgleich eine den Aufgaben angemessene Finanzver-
teilung unter den kommunalen Ebenen und den einzelnen Kommunen sicherstel-
len. Insoweit hat der Finanzausgleich ein „redistributives“ Ziel. Die mit dem kom-
munalen Finanzausgleich verbundene Umverteilung trägt zur Schaffung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im ganzen Land bei. Das Gleichbehandlungsgebot und die 
Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung ziehen hierbei aber eine 
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Grenze: Die Finanzen der Gemeinden dürfen nicht völlig nivelliert oder gar überni-
velliert werden.

Beide Ziele entsprechen der Rolle des Staates als Garant der kommunalen Selbst-
verwaltung. Eigenverantwortliches Handeln der Selbstverwaltungskörperschaften 
setzt deren finanzielle Leistungsfähigkeit voraus. Der Staat ist daher aufgrund des 
in Art. 28 Absatz 2 GG und 11 Absatz 2 BV verankerten Selbstverwaltungsrechts 
der Kommunen verpflichtet, im Rahmen seiner eigenen Leistungsfähigkeit die fi-
nanzielle Lebensfähigkeit seiner Kommunen zu gewährleisten.

Prägende Merkmale des geltenden Ausgleichssystems

Das geltende System des kommunalen Finanzausgleichs wird von einigen Struk-
turmerkmalen geprägt, von denen vor allem zwei kennzeichnend sind:

•	 Das erste ist die Unterscheidung zwischen Mittelherkunft und Mittelverwen-
dung. Woher die Mittel für den Finanzausgleich kommen, ist durch Gesetz und 
zum Teil sogar durch das Grundgesetz genau festgelegt. Eine Besonderheit bil-
den dabei die so genannten Steuerverbünde. Ein Teil des Steueraufkommens 
ist von vorneherein für die Verteilung an die Kommunen reserviert. Zwischen 
der Mittelherkunft und der Mittelverwendung besteht überdies häufig ein fester 
Zusammenhang. Die Mittel aus dem Kfz-Steuerverbund dürfen zum Beispiel nur 
für den Straßenbau und andere genau definierte Zwecke eingesetzt werden.

•	 Das zweite prägende Merkmal bilden die Umlagen zwischen den einzelnen kom-
munalen Ebenen und zwischen Staat und Kommunen. Die Finanzströme lau-
fen dadurch nicht nur „von oben nach unten“, sondern auch „von unten nach 
oben“. Die fiskalischen und redistributiven Ziele des Finanzausgleichs werden 
also nicht nur durch Verteilung von Mitteln, sondern auch durch Abschöpfung 
von Mitteln verfolgt.

Dieses System des kommunalen Finanzausgleichs ist im „Gesetz über den Finanz-
ausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichs-
gesetz – FAG)“ geregelt. Dieser innerbayerische kommunale Finanzausgleich ist 
nicht mit dem Finanzausgleich zu verwechseln, der zwischen Bund und Ländern 
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und den Ländern untereinander stattfindet. Die Regelung des Länderfinanzaus-
gleichs ist im „Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern“ ent-
halten.

Verfahrensregelungen für die Entscheidung über den Umfang des 
kommunalen Finanzausgleichs

Seit dem 1. Januar 2010 enthält das FAG auch Regelungen für das Verfahren zur 
Entscheidung über den Umfang des kommunalen Finanzausgleichs. Dies geht auf 
ein Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 28. November 2007 (Az.: 
15-VII-05; BayVBl 2008, S. 172–181) zurück. In diesem Urteil hat der Verfassungs-
gerichtshof große Teile des FAG geprüft. Dabei hat er weder die Gesamtausstat-
tung noch die geltenden Verteilungsregeln des kommunalen Finanzausgleichs be-
anstandet, jedoch hat er gefordert, dass die Abwägungsentscheidung des Gesetz-
gebers über die Höhe der Gesamtausstattung des kommunalen Finanzausgleichs 
nach außen klarer nachvollziehbar werden muss. Der Verfassungsgerichtshof geht 
davon aus, dass die Entscheidung über die Gesamthöhe des kommunalen Finanz-
ausgleichs eine politische Entscheidung ist, die gerichtlich nur eingeschränkt nach-
prüfbar ist. Damit nachvollziehbar sichergestellt ist, dass sich der Gesetzgeber für 
seine Entscheidung in ausreichendem Maße über die Finanzlage von Staat und 
Kommunen informiert hat und ob ihm keine Wertungsfehler bei seiner Entschei-
dung unterlaufen sind, muss der Gesetzgeber seine Entscheidungsgrundlagen of-
fenlegen.

Der neu in das FAG eingefügte Art. 23 setzt diese Verfahrensvorgaben um. Es ist 
nunmehr gesetzlich festgelegt, dass der Entwurf des Finanzausgleichs eines Haus-
haltsjahres vor der Beschlussfassung der Staatsregierung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden erörtert wird. Als Unterlage für dieses Gespräch und für die Ent-
scheidung des Landtags dient ein festes Programm stets nach dem gleichen Sche-
ma aufbereiteter Datengrundlagen. Diese umfassen:
•	 eine vergleichende Darstellung der Finanzentwicklung von Land und Kommunen 

anhand bestimmter aussagekräftiger Haushaltseckdaten über einen 10-Jahres-
zeitraum und
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•	 eine auf Auswertung der kommunalen Rechnungsstatistik beruhende Schätzung 
der den Gemeinden verbleibenden „freien Spitze“ (das heisst derjenigen Mittel, 
die den Gemeinden zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben verbleiben).

•	 Ergänzt wird dies durch einen Ausblick auf die zu erwartenden Einnahmen und 
auf bedarfsprägende Umstände  für Staat und Kommunen im kommenden Haus-
haltsjahr.

Diese Daten stehen rechtzeitig zur Erörterung des Finanzausgleichsentwurfs mit 
den kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung und werden - ergänzt um das 
Ergebnis der Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden - in die Begrün-
dung des Entwurfs des jährlichen Finanzausgleichsänderungsgesetzes aufgenom-
men. Der Bayerische Landtag erhält so für seine Beratungen transparente Ent-
scheidungsgrundlagen und Kenntnis von etwaigen abweichenden Meinungen der 
Kommunen.

Verhältnis des Finanzausgleichs zum Konnexitätsprinzip

Das Konnexitätsprinzip ist nicht Teil des kommunalen Finanzausgleichs, sondern 
ein eigenständiges Schutzprinzip, das seit 1. Januar 2004 neben den kommunalen 
Finanzausgleich getreten ist. Während der kommunale Finanzausgleich dazu dient, 
insgesamt für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen,  
verwirklicht das in Art. 83 Absatz 3 BV verankerte Konnexitätsprinzip den Grund-
satz „Wer bestellt, bezahlt“. Im Vergleich zu den inzwischen in allen Verfassungen 
der deutschen Flächenländer enthaltenen Konnexitätsregeln fasst die Bayerische 
Verfassung das Prinzip ganz besonders streng: Das Konnexitätsprinzip findet im-
mer dann Anwendung, wenn der Staat den Kommunen einzelne Aufgaben über-
trägt, sie zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis verpflichtet oder 
besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben 
stellt. Der Staat muss in diesen Fällen die finanziellen Folgen seiner Entscheidung 
überdenken (Warnfunktion), und, soweit den Kommunen aus dieser Entscheidung 
Mehraufwand entsteht, für Deckung sorgen. Dies kann durch einen pauschalen 
Ausgleich erfolgen oder durch die Eröffnung einer entsprechenden Finanzquelle. 
Der Ausgleich hat ohne Ansehen der Finanzkraft der Kommunen insgesamt oder 
der einzelnen Kommune zu erfolgen. In der 2004 vom Freistaat Bayern und den 
kommunalen Spitzenverbänden in Bayern unterzeichneten Konsultationsvereinba-
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rung (Art. 83 Absatz 7 BV) wird das Konnexitätsprinzip konkret ausgestaltet. Der 
erforderliche Ausgleich wird mit den kommunalen Spitzenverbänden nach Möglich-
keit einvernehmlich festgelegt.

Soweit ungedeckte Bedarfe der Kommunen bereits über einen Konnexitätsausgleich 
abgedeckt werden, müssen sie bei der Bemessung der staatlichen Leistungen des 
kommunalen Finanzausgleichs nicht noch einmal berücksichtigt werden. 
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B. Die Einnahmequellen der
Gemeinden, Landkreise und Bezirke
							       im Überblick

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden fließen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Mittel aus unterschiedlichen Einnahmequellen zu. Eine davon ist der 
kommunale Finanzausgleich, dessen Leistungen ergänzend zu den sonstigen kom-
munalen Einnahmen gewährt werden.

I. �Einnahmen der Gemeinden

Die Gemeinden – hierzu zählen im Rechtssinne auch die Städte –  bilden die unters
te kommunale Ebene. Sie erfüllen staatliche und kommunale Aufgaben im örtlichen 
Bereich, wie etwa die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Strom, die Orts-
planung, den Feuerschutz, das Volksschulwesen und den örtlichen Straßenbau. Die 
kreisfreien Gemeinden erfüllen darüber hinaus in ihrem Gebiet auch die Aufgaben, 
die sonst von den Landkreisen wahrgenommen werden.

1. �Steuereinnahmen

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinden sind Steuereinnahmen. Die um Zah-
lungen untereinander bereinigten Einnahmen der bayerischen Gemeinden und 
Gemeindeverbände betrugen 2009 insgesamt rund 28,8 Milliarden Euro. Hiervon 
waren rund 12,0 Milliarden Euro eigene Steuereinnahmen. Diese sind ihnen bun-
desgesetzlich zugewiesen oder sogar grundgesetzlich garantiert.

Steuern werden im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen nicht als Gegenleistung 
für eine bestimmte kommunale Leistung erhoben. Die Erträge dienen den Gemein-
den zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs. Neben ihren eigenen Steuerein-
nahmen sind die Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes über die Steuer-
verbünde des kommunalen Finanzausgleichs beteiligt.

Die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden sind in Teil C. ausführlicher darge-
stellt.
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2. �Gebühren und Beiträge

Zur Finanzierung kommunaler Einrichtungen und Leistungen erheben die Gemein-
den Abgaben. Rechtliche Grundlagen dafür sind das Kostengesetz und Satzungen 
aufgrund des Kommunalabgabengesetzes.

Beiträge dienen zur Deckung des Investitionsaufwands kommunaler Einrichtungen 
wie Straßen, Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung. Sie werden einmalig 
von denjenigen erhoben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme besondere 
Vorteile bietet (zum Beispiel Anlieger oder Benutzer), unabhängig davon, ob sie tat-
sächlich davon Gebrauch machen.

Gebühren sind spezielle Entgelte. Sie werden in Form von Benutzungs- und Ver-
waltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die (tat-
sächliche) Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (zum Beispiel Müllabfuhr, Stra-
ßenreinigung, öffentliche Bäder). Verwaltungsgebühren werden für die Inanspruch-
nahme einer Verwaltungshandlung erhoben, zum Beispiel für die Erteilung einer 
Genehmigung.

3. �Leistungen des Staates

Mit den Finanzausgleichsleistungen des Freistaates sollen der Gesamtheit der Ge-
meinden zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Steuer-
kraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

Die Finanzausgleichsleistungen des Staates werden in den Kapiteln E. und G. dar-
gestellt.

4. �Sonstige Einnahmen

Den Gemeinden fließen außerdem weitere Einnahmen aus unterschiedlichsten 
Quellen zu. Sie können zum Beispiel Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung, 
Vermietung oder Zinsen aus Kapitalvermögen erzielen. Auch die Aufnahme von 
Darlehen gehört zu den Einnahmen.
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II. �Einnahmen der Landkreise

Die Landkreise sind zuständig für die Erfüllung der auf das Kreisgebiet beschränkten 
öffentlichen eigenen und übertragenen Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder 
das Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen. Außerdem 
erledigen sie durch die von ihnen einzurichtenden Landratsämter staatliche Aufga-
ben. In ihren Verantwortungsbereich gehören zum Beispiel Berufsschulen, Kreis-
krankenhäuser, Katastrophenhilfe, Abfallbeseitigung oder die Aufsicht über die 
kreisangehörigen Gemeinden.

Als Finanzierungsgrundlagen dienen den Landkreisen vor allem folgende Einnahmen:

1. �Kreisumlage

Der Landkreis erhebt sie von seinen Gemeinden nach deren finanzieller Leistungs-
kraft. Er partizipiert damit an deren Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen.

Die Kreisumlage wird in Kapitel F. dargestellt.

2. Leistungen des Staates

Die zweite bedeutende Säule der Landkreiseinnahmen sind staatlichen Leistungen, 
darunter vor allem die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Sie werden in den Kapiteln E. und G. dargestellt.

3. �Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen

Ebenso wie die Gemeinden können die Landkreise Gebühren und Beiträge zur Fi-
nanzierung ihrer Einrichtungen und Leistungen erheben. Hinzu kommen vor allem 
Einnahmen aus Eigenvermögen und Krediten.
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III. �Einnahmen der Bezirke

Den Bezirken obliegt die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die sich auf das Gebiet 
des Bezirks beschränken und über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen 
der Landkreise und kreisfreien Gemeinden hinausgehen. Typische Bezirksaufgaben 
sind die überörtliche Sozialhilfe, die Kultur- und Heimatpflege und die Einrichtung 
von psychiatrischen Fachkrankenhäusern (Spezialkrankenhäusern).

1. �Bezirksumlage

Die Bezirke haben keine eigenen Steuereinnahmen. Ihre Haupteinnahmequelle ist 
die Bezirksumlage. Über diese beteiligen sie sich an den Einnahmen der Landkreise 
und kreisfreien Gemeinden.

Die Bezirksumlage wird in Kapitel F. dargestellt.

2. �Leistungen des Staates

Von Bedeutung sind hier vor allem die Finanzausgleichsleistungen.

Sie werden in Kapitel E. dargestellt.

3. �Gebühren und Kostenerstattungen

Im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe wird ein Teil der Ausgaben durch die Gel-
tendmachung von Ansprüchen gegen andere Leistungsträger, gegen Unterhalts-
verpflichtete und nach den Vorschriften zu Kostenerstattung und Kostenersatz fi-
nanziert.

Die Bezirke erheben außerdem Abgaben in Form von Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren sowie Kostenerstattungen.
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C. Die eigenen Steuereinnahmen
			   der Gemeinden

19

Die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden sind nicht Bestandteil des kommu-
nalen Finanzausgleichs. Sie werden hier aber dennoch behandelt, um sie von den 
Einnahmen aus Steuermitteln im kommunalen Finanzausgleich abzugrenzen. Zu-
dem sind die Landkreise und Bezirke an den eigenen Steuereinnahmen der Ge-
meinden über die Kreisumlage und Bezirksumlage beteiligt. Diese Umlagen sind 
wiederum Teil des Systems des kommunalen Finanzausgleichs.

Das Aufkommen folgender Steuern steht den Gemeinden unmittelbar zu:
•	 Gewerbesteuer,
•	 Grundsteuer,
•	 Einkommensteuer zu einem Anteil von 15 Prozent,
•	 seit 1998 auch ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 Prozent,
•	 örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern.

An örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern gab es in Bayern über eine lange Zeit 
hinweg nur noch die Hundesteuer. Mit Wirkung vom 1. August 2004 wurde das 
Verbot der Erhebung einer Zweitwohnungsteuer aus dem Kommunalabgabenge-
setz (KAG) gestrichen. Seit diesem Zeitpunkt haben Gemeinden die Möglichkeit, 
eine örtliche Aufwandsteuer auf das Innehaben einer Zweitwohnung zu erheben. 
Ihre Erhebung liegt jeweils im Ermessen der Gemeinden. Bis Mitte 2009 haben von 
den 2056 bayerischen Gemeinden knapp 150 eine Zweitwohnungsteuer erhoben. 
Das Aufkommen der Zweitwohnungsteuer betrug insgesamt im Jahr 2009 rund 25 
Millionen Euro.

Am Aufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer partizipieren die Kommu-
nen sowohl unmittelbar kraft Bundesrechts („eigene Steuereinnahmen“) als auch 
im bayerischen kommunalen Finanzausgleich über den allgemeinen Steuerver-
bund.

Die eigenen Steuereinnahmen der bayerischen Gemeinden betrugen im Jahr 2009 
insgesamt rund 12,0  Milliarden Euro. Die größten Einnahmeposten bilden das Auf-
kommen aus dem Anteil an der Einkommensteuer und aus der Gewerbesteuer.
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Die wichtigsten eigenen Steuereinnahmen der  
bayerischen Gemeinden (Ist-Werte 2009)

Gewerbesteuer: 	 rund 5,7 Milliarden Euro brutto
	 ./. 1,0 Milliarden Euro  
	 Gewerbesteuerumlage	 =	 rund 4,7 Milliarden Euro netto
Grundsteuer A und B:	 rund 1,6 Milliarden Euro
Einkommensteuer (15 %ige Beteiligung):	 rund 5,1 Milliarden Euro
Umsatzsteuer (2,2 %ige Beteiligung seit 1998):	 rund 0,6  Milliarden Euro

Die eigenen Steuereinnahmen  
der Gemeinden

Eigene Steuer-
einnahmen Gebühren Beiträge Sonstige  

Einnahmen

KOMMUNEN
 

Bezirke 
 

Landkreise 
 

Gemeinden 

Interkommunale  
Umlagen: 
•Kreisumlage
•Bezirksumlage

 •Gewerbesteuer
•Grundsteuer
• Einkommensteuer  

(15%ige Beteiligung)
• Umsatzsteuer  

(2,2%ige Beteiligung  
seit 1998)

• Örtl. Verbrauch- und Auf-
wandsteuern (insbesondere  
Zweitwohnungsteuer)

Geldleistungen als Gegen-
leistung für bestimmte  
öffentliche Dienstlei-
stungen, zum Beispiel für 
die Lieferung von Trinkwas-
ser oder für die Müllent-
sorgung 

Geldleistungen für die
Bereitstellung von öffent-
lichen Leis tungen, zum Bei-
spiel Erschließungsbeiträge

Zum Beispiel aus eigener 
Wirtschaftstätigkeit (kom-
munale Betriebe)

Kreditaufnahmen

Die Gemeinden haben 
eigene Steuereinnah-
men. Die Landkreise 
und Bezirke partizipie-
ren daran indirekt über 
Umlagen.
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I. �Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist den Gemeinden durch das Grundgesetz zu-
gewiesen (Art. 106 Absatz 6 Satz 1 GG). Bund und Länder sind am Gewerbesteuer-
aufkommen durch eine Umlage beteiligt.

Seit Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer durch das Gesetz zur Fortsetzung der  
Unternehmensteuerreform vom 25. Oktober 1997 mit Wirkung zum 1. Januar 1998 
knüpft die Gewerbesteuer ausschlißlich an die Ertragskraft eines Gewerbebetriebs 
an. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurden die Gemeinden damals an der 
Umsatzsteuer beiteiligt.

Der Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer kommt heute vor allem durch die 
ertragsunabhängigen Besteuerungselemente zum Ausdruck, die bei Ermittlung 
des Gewerbeertrags als Hinzurechnung bestimmter Aufwandsgruppen vorgesehen 
sind. Das ursprüngliche Hinzurechnungskonzept, nach dem abgesehen von Dauer-
schuldzinsen Mieten und Pachten, Renten und dauernde Lasten sowie Gewinnan-
teile stiller Gesellschafter nur dann hinzugerechnet wurden, wenn sie beim Empfän-
ger nicht der Gewerbesteuer unterlagen, wurde im Rahmen der Unternehmensteu-
erreform 2008 grundlegend überarbeitet. Heute werden neben Zinsen unabhängig 
von der Laufzeit der zugrunde liegenden Verbindlichkeit generell fiktive Zinsanteile 
in Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzgebühren hinzugerechnet. Das bis dato 
gültige Korrespondenzprinzip wurde aufgegeben. Ziel der Neuausrichtung war es, 
die Möglichkeiten zur Umgehung der Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen durch 
alternative Finanzierungsformen einzuschränken.

Der Konjunktureinbruch im Jahr 2009 hat einmal mehr deutlich gemacht, dass das 
Problem der Gewerbesteuer in der hohen Volatilität ihres Aufkommens liegt. Daher 
gehört die Gewerbesteuer auch zu den Prüfungsgegenständen der Anfang 2010 
von der Bundesregierung eingesetzten Gemeindefinanzkommission. Die Kommis-
sion soll die Möglichkeiten untersuchen, das Aufkommen der Gewerbesteuer zu 
verstetigen, und mögliche Alternativmodelle überprüfen.



Erhebung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird in Bayern in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt. 
Das Finanzamt ermittelt die Höhe des zu versteuernden Ertrags und setzt den Ge-
werbesteuermessbetrag fest (Gewerbesteuermessbescheid). Die Gemeinde legt in 
einer Satzung die Höhe des Hebesatzes (= Steuersatzes) fest, wendet den festge-
legten Hebesatz auf den Messbetrag an und erlässt den Gewerbesteuerbescheid. 
Die Gemeinde kann über den Hebesatz die Höhe ihrer Gewerbesteuereinnahmen 
beeinflussen. Dies ist Teil ihrer kommunalen Finanzautonomie.

Aus der Zweistufigkeit des Festsetzungsverfahrens folgt für den einzelnen Steuer-
schuldner, dass Einwendungen gegen den Gewerbesteuermessbescheid (zum Bei-
spiel gegen die Höhe des Gewerbeertrags) durch Einspruch gegenüber dem Finanz-
amt geltend zu machen sind, Anträge auf Stundung und Erlass der Gewerbesteuer 
dagegen unmittelbar an die Gemeinde zu richten sind.

Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) sind Bund und Länder seit 
1970 durch eine Umlage (Gewerbesteuerumlage) an den Gewerbesteuereinnah-
men der Gemeinden beteiligt. Dies erfolgte „im Tausch“ gegen eine Beteiligung 
der Gemeinden am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer. Im Ergebnis er-
hielten die Kommunen hierbei höhere Einnahmen, deren Aufkommen zudem gerin-
geren örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterliegt.

Das Finanzamt München (Abteilung Erhebung) erhebt die Gewerbesteuerumlage 
vierteljährlich von den Gemeinden beziehungsweise verrechnet die Zahlschuld mit 
dem an die Gemeinden auszuzahlenden Einkommensteueranteil.

Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbe-
steuer eines Jahres durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten 
Hebesatz geteilt und das Ergebnis mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger 
multipliziert.

Im Jahr 2010 beträgt der Vervielfältiger 71 Prozentpunkte. Davon gehen 14,5 Pro-
zentpunkte an den Bund und 56,5 Prozentpunkte an das Land. Vom Landesanteil 
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entfallen 36 Prozentpunkte auf die Beteiligung der Kommunen an den Kosten der 
Deutschen Einheit.

Wesentliche Entlastungen durch Senkung der Gewerbesteuerumlage erfuhren die 
Kommunen ab dem Jahr 2004 (Senkung um 36, ab 2005 um 38 Punkte). Auch 
2008 erfolgte eine Senkung um 8 Punkte (2009 Minderung auf 6 Punkte, ab 2010 
auf 3 Punkte), um die Kommunen von den Mindereinnahmen durch die Unterneh-
mensteuerreform weitgehend freizustellen.

II. �Einkommensteueranteil

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der Einkom-
mensteuer garantiert (Art. 106 Absatz 5 GG). Nach dem GFRG beträgt dieser Anteil 
15 Prozent des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 
12 Prozent des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Einkommensteuer wird 
von den Finanzämtern erhoben. Die Gemeinden erhalten ihren Anteil in vierteljähr-
lichen Zahlungen durch das Finanzamt München (Abteilung Erhebung).

Auch die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist bundesge-
setzlich im GFRG geregelt. Der Einkommensteueranteil wird auf die Gemeinden 
grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen verteilt. Aller-
dings richtet sich der Anteil der einzelnen Gemeinde nur nach dem Aufkommen, 
das auf zu versteuernde Einkommensbeträge bis zu einem bestimmten Höchstbe-
trag (derzeit 30.000 Euro bei einzeln veranlagten Personen und 60.000 Euro bei 
Zusammenveranlagung) entfällt. Dies führt dazu, dass „einkommensteuerschwä
chere“ Gemeinden mehr und „einkommensteuerstärkere“ Gemeinden weniger 
Einkommensteuer erhalten, als ihnen bei einer Verteilung rein nach dem örtlichen 
Aufkommen zustehen würde. Auf diese Weise wird eine landesweit gleichmäßigere 
Verteilung der Steuereinnahmen und eine gewisse Nivellierung von Steuerkraftun-
terschieden, die durch die Einkommensteuer verursacht werden, erreicht.
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III. �Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer steht als traditionelle kommunale Steuer nach 
Art. 106 Absatz 6 Satz 1 GG den Gemeinden zu.

Die Grundsteuer wird in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt. Das Finanzamt 
setzt auf der Grundlage des jeweiligen Einheitswerts den Grundsteuermessbetrag 
fest. Die Gemeinde erlässt den Grundsteuerbescheid. Aufgrund des ihr ebenfalls in 
Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG ausdrücklich garantierten sog. Heberechtes multipliziert 
sie den Grundsteuermessbetrag mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Hebe-
satz. Über den Hebesatz kann die Gemeinde die Höhe ihrer Grundsteuereinnah-
men beeinflussen. Auch dies ist ein wesentlicher Teil ihrer kommunalen Finanzau-
tonomie.

IV. �Umsatzsteueranteil

Seit 1998 ist den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer durch Art. 106 Ab-
satz 5a GG garantiert. Die Umsatzsteuerbeteiligung dient als Ersatz für die zum 1. 
Januar 1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer. Die Beteiligung an der relativ kri-
senfesten und dynamisch wachsenden Umsatzsteuer bedeutet für die Gemeinden 
eine strukturelle und quantitative Verbesserung ihrer Steuereinnahmen. Die Hö-
he des Anteils ist durch das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern festgelegt und beträgt derzeit 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens, 
das nach Abzug der zusätzlichen Bundeszuschüsse für Arbeitslosen- und Renten-
versicherung verbleibt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aus dem bundesweiten Aufkommen 
festgestellt und nach bundesgesetzlich geregelten Schlüsselzahlen auf die Gemein-
den aufgeteilt. Die bayerischen Gemeinden erhalten ihren Anteil in vierteljährlichen 
Zahlungen durch das Finanzamt München (Abteilung Erhebung).

Die Schlüsselzahlen sollten ursprünglich nach Kriterien gebildet werden, die die 
Gewerbekapitalsteuer und ihre Entwicklung nachzeichnen. Da diese Kriterien aber 
nicht vorlagen, wurde zunächst ein Übergangsverteilungsschlüssel gewählt, der für 
die Gemeinden in den alten und den neuen Ländern getrennt ermittelt wurde.
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Merkmale für diesen Übergangsschlüssel waren:
•	das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 - 1997 (in den neuen Ländern 

1992 - 1997),
•	die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne 

den öffentlichen Dienst im engeren Sinn) der Jahre 1990 - 1998 (in den neuen 
Ländern 1996 - 1998) und

•	das Aufkommen der Gewerbekapitalsteuer 1995 (entfällt für die neuen Länder).

Vom bundesweiten Gemeindeanteil stehen den Gemeinden in den alten Ländern 
85 Prozent und in den neuen Ländern 15 Prozent zu. 

Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 
31.  Juli 2008 (BGBl I S. 1626) wurde die Umstellung des bisherigen Übergangs-
schlüssels für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf einen 
endgültigen, bundeseinheitlichen, wirtschaftsbezogenen und fortschreibungs-
fähigen Schlüssel beschlossen. Berechnungskomponenten für den endgültigen 
Schlüssel sind
•	 zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 bis 2006,
•	 zu 50 Prozent die Beschäftigtenzahlen der Jahre 2004 bis 2006 und
•	 zu 25 Prozent die Entgeltsummen der Jahre 2003 bis 2005;
Beschäftigtenzahlen und Entgeltsummen werden hebesatzgewichtet.

Um die mit der Umstellung verbundenen Verschiebungen zwischen den Gemein-
den zu vermindern, wird die Umstellung beginnend ab dem Jahr 2009 in vier 
Schritten vorgenommen. In der Übergangszeit wird ein Mischschlüssel aus dem 
bisherigen, nicht fortschreibungsfähigen Übergangsschlüssel mit abnehmendem 
Gewicht und dem endgültigen, fortschreibungsfähigen Schlüssel mit zuneh-
mendem Gewicht gebildet:

Gültigkeitszeitraum	 Übergangsschlüssel	 Endgültiger Schlüssel

2009 – 2011	 75 Prozent	 25 Prozent
2012 – 2014	 50 Prozent	 50 Prozent
2015 – 2017	 25 Prozent	 75 Prozent
ab 2018	 -	 100 Prozent
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Der Übergangsschlüssel wird für den gesamten Übergangszeitraum unverändert 
in den Mischschlüssel übernommen. Der endgültige Schlüssel im Mischschlüssel 
wird alle drei Jahre, erstmals zum Jahr 2012, aktualisiert.
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D. Quellen des kommunalen
				    Finanzausgleichs

In den kommunalen Finanzausgleich fließen Leistungen des Freistaats Bayern, des 
Bundes und der Kommunen selbst ein.

I. Leistungen des Freistaats Bayern

Die Finanzausgleichsleistungen des Staates werden unmittelbar aus dem Staats-
haushalt und durch so genannte Steuerverbünde finanziert. Als Steuerverbund 
bezeichnet man die Beteiligung der Kommunen an bestimmten Steuereinnahmen 
des Staates mit einem festen Prozentsatz. Wenn die Steuereinnahmen des Landes 
hoch sind, erhalten die Kommunen automatisch entsprechend mehr Mittel über 
die Steuerverbünde; wenn die Steuereinnahmen des Landes sinken, sinken auch 
die Mittel der Kommunen aus den Steuerverbünden. Damit bilden Land und Kom-
munen in diesem Bereich eine „Schicksalsgemeinschaft“: Die Leistungen an die 
Kommunen sind hier unmittelbar an die jeweilige Mittelsituation des Landes ge-
koppelt.

In Bayern sind die Kommunen an drei verschiedenen Steuerverbünden beteiligt:
•	 dem allgemeinen Steuerverbund,
•	 dem Kfz-Steuerverbund
•	 und dem Grunderwerbsteuerverbund.

Wie ein zusätzlicher (vierter) Steuerverbund wirkt die anteilige Weiterleitung des 
Einkommensteuerersatzes (Familienleistungsausgleich) durch das Land nach Art. 
1b FAG (siehe dazu unten E. III.).

Der allgemeine Steuerverbund ist durch das Grundgesetz verpflichtend vorgeschrie-
ben (so genannter obligatorischer Steuerverbund). Für den Kfz-Steuerverbund und 
den Grunderwerbsteuerverbund besteht eine solche Verpflichtung nicht, der Frei-
staat Bayern hat sich dennoch zu einer automatischen Beteiligung der Kommunen 
auch an diesen Steuern entschlossen (so genannte fakultative Steuerverbünde).
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1. �Allgemeiner Steuerverbund (Art. 1, 2–6 FAG)

In Art. 106 Absatz 7 GG ist festgelegt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkom-
men der Gemeinschaftsteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt 
ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließen muss. 
Dementsprechend gewährt der Freistaat im Rahmen des allgemeinen Steuerver-
bunds den Gemeinden und Landkreisen eine Beteiligung in Höhe von 12 Prozent an 
seinen Einnahmen aus der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer 
(ohne diejenigen Anteile, die an die Gemeinden im Rahmen spezieller Regelungen 
ausgereicht werden - im Jahr 2010 sind das der Einkommensteuerersatz/ Famili-
enleistungsausgleich (siehe E. III.), die Leistungen des Bundes zum Ausbau der Kin-
derbetreuung sowie der Ausgleich für die befristete Kraftfahrzeugsteuerentlastung 
(siehe D. I. 2.) und – darüber hinaus – die Gewerbesteuerumlage zuzüglich der Ein-
nahmen oder abzüglich der Ausgaben im Länderfinanzausgleich. Maßgebend sind 
die Steuereinnahmen des Landes vom 1. Oktober des vorvorhergehenden Jahres 
bis zum 30. September des vorhergehenden Jahres. Durch die Zeitversetzung von 
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drei Monaten zwischen dem Beginn des Haushaltsjahres und dem Ende des hierfür 
maßgeblichen Verbundzeitraumes ist es möglich, die auf die einzelnen Kommunen 
entfallenden Beträge so rechtzeitig zu berechnen, dass ihre Höhe bereits zu Beginn 
des Haushaltsjahres feststehen kann.

Im Jahr 2010 beträgt der Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund gut 
2,9 Milliarden Euro.

Aus dem Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund werden in erster Linie 
die Schlüsselzuweisungen finanziert. Mit gesetzlicher Erlaubnis werden jedoch 
auch Mittel für andere Zwecke entnommen, zum Beispiel für die Finanzierung der 
Investitionspauschalen, Art. 12 FAG.

2. �Kraftfahrzeugsteuerverbund (Art. 13–14 FAG)

Der Staat stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden einen Teil seiner Einnah-
men aus der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Wie beim allgemeinen Steuerver-
bund erfolgt die Berechnung nach dem Steueraufkommen vom 1. Oktober des vor-
vorhergehenden Jahres bis zum 30. September des vorhergehenden Jahres.

Allerdings wurde die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer ab 1. Juli 2009 von 
den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen 
Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes. Diese Änderung wirkt sich be-
reits auf den Kraftfahrzeugsteuerverbund 2010 aus, da die Kraftfahrzeugsteuer im 
letzten Quartal des Verbundzeitraums entfällt. Als Ausgleich hierfür wird die Kraft-
fahrzeugsteuerkompensation, die der Freistaat Bayern in diesem Zeitraum erhält, 
dem Kraftfahrzeugsteuerverbund zugerechnet, so dass sich für die Kommunen aus 
dem Wechsel der Ertragshoheit keine Nachteile ergeben.

Im Jahr 2010 wird daher der bisherige Kraftfahrzeugsteuerverbund unter Einbezie-
hung der Kompensationszahlung des Bundes noch wie bisher abgewickelt. Zudem 
werden dem Kraftfahrzeugsteuerverbund die auf Bayern entfallenden Ausgleichs-
leistungen aus dem Mautaufkommen des Bundes und für die im Konjunkturpaket I 
enthaltene befristete Kraftfahrzeugsteuerentlastung zugerechnet. Der Kommunal-
anteil am um die vorgenannten Komponenten erhöhten Kraftfahrzeugsteuerver-
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bund beträgt 51 Prozent. Danach ergibt sich für das Jahr 2010 ein Kommunalanteil 
am Kfz-Steueraufkommen von rund 790,3 Millionen Euro.

Für die Zeit ab dem Jahr 2011 ist eine Ersatzlösung für den Kraftfahrzeugsteuerver-
bund zu finden.

Die Mittel aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund sind überwiegend für den Bau, 
Ausbau und Unterhalt kommunaler Straßen, für ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen 
und für den Bau von Abwasserentsorgungs- sowie Wasserversorgungsanlagen be-
stimmt. Die Kommunen erhalten Pauschalzuweisungen und Einzelzuschüsse zu 
Baumaßnahmen.

Ein Teilbetrag dient zur Erhöhung des Sozialhilfeausgleichs an die Bezirke.

3. �Grunderwerbsteuerverbund (Art. 8 FAG)

Die Gemeinden und Landkreise sind derzeit mit 8/21 am Aufkommen der Grund-
erwerbsteuer beteiligt (Kommunalanteil). Die Verbundmittel fließen nach Maßgabe 
des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Städten und den Großen Kreisstädten 
in voller Höhe zu. Die übrigen kreisangehörigen Gemeinden erhalten 3/7 und die 
Landkreise 4/7 des Kommunalanteils.

Im Jahr 2010 wird der Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer voraussichtlich 
rund 324 Millionen Euro betragen. Diese Leistungen stehen den Kommunen als so 
genannte frei verfügbare Deckungsmittel zur Verfügung, das heißt, sie sind nicht 
zweckgebunden. Die Mittel werden den Kommunen monatlich nach dem laufenden 
örtlichen Aufkommen durch die Finanzverwaltung überlassen.

4. �Zuweisungen aus dem Staatshaushalt

Neben den Verbundleistungen (einschließlich Einkommensteuerersatz) erhalten die 
bayerischen Kommunen zusätzliche Finanzausgleichsmittel unmittelbar aus dem 
Staatshaushalt. Diese Leistungen, die etwa ein Drittel der FAG-Landesleistungen 
ausmachen, belaufen sich im Jahr 2010 auf rund 1,7 Milliarden Euro. Mit ihnen 
werden beispielsweise Finanzzuweisungen, Zuweisungen für den kommunalen 
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Hochbau (tw.), Bedarfszuweisungen und Teile des Sozialhilfeausgleichs an die Be-
zirke finanziert.

II. �Mittel der Kommunen

Die Haupteinnahmequelle der Landkreise, die Kreisumlage, wird von den kreisan-
gehörigen Gemeinden des jeweiligen Landkreises aufgebracht.

Die Haupteinnahmequelle der Bezirke, die Bezirksumlage, wird von den Landkrei-
sen und kreisfreien Gemeinden im Gebiet des jeweiligen Bezirks aufgebracht.

Über die Kreis- und Bezirksumlage partizipieren die Kreise und Bezirke mittelbar an 
den Steuereinnahmen der Gemeinden.

Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden tragen über die Krankenhausumlage we-
sentlich zur Krankenhausfinanzierung bei.

Näheres zu den Umlagen ist in Kapitel F. dargestellt.

III. �Bundesmittel

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.

Aus diesen Mitteln werden den Kommunen beispielsweise Zuwendungen zum Bau 
oder Ausbau von verkehrswichtigen Straßen mit Ausnahme von Anlieger- und Er-
schließungsstraßen, besonderen Fahrspuren für Omnibusse und Ähnliches ge-
währt.

Im Haushaltsjahr 2010 werden den bayerischen Kommunen nach dem EntflechtG 
hierfür rund 245 Millionen Euro zugewiesen.
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IV. Mittel aus dem Konjunkturpaket II des Bundes

Neben die Investitionsförderung im kommunalen Finanzausgleich tritt in den Jahren 
2009 bis 2011 die Investitionsförderung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes. 
Diese Mittel sind zwar nicht Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs, sind 
aber wegen ihrer großen Bedeutung für die bayerischen Kommunen zu erwähnen.

Die Bundesregierung hat Anfang 2009 das Maßnahmepaket „Pakt für Beschäfti-
gung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der 
Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes“ (Konjunkturpaket II) zur Be-
kämpfung des zu diesem Zeitpunkt eingetretenen massiven Konjunktureinbruchs 
beschlossen. Zentrales Element des Maßnahmepakets ist das Zukunftsinvestiti-
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• Gewerbesteuerumlage 
• Krankenhausumlage
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onsgesetz vom 2. März 2009 (BGBl S. 416). Es regelt die finanzielle Förderung 
von Investitionen der Länder und Kommunen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes 
gewährt der Bund den Ländern für besonders bedeutsame Investitionen der Länder 
und Kommunen Finanzhilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro. Ziel des Gesetzes ist 
es, durch den Anstoß zusätzlicher Investitionen von Ländern und Kommunen die 
konjunkturelle Entwicklung zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern. Außerdem 
soll der Nachhaltigkeit der geförderten Investitionen eine besondere Bedeutung 
zukommen.

Nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz stehen in Bayern – einschließlich der Kofi-
nanzierungsmittel von Land und Kommunen – 1,96 Milliarden Euro für zusätzliche 
gezielte Investitionen in den Bereichen Bildung, Forschung, Klimaschutz und Infra-
struktur zur Verwendung in den Jahren 2009 bis 2011 zur Verfügung. Die Gesamt-
mittel von 1,96 Milliarden Euro werden zu 70 Prozent oder fast 1,4 Milliarden Euro  
für Investitionen der Kommunen eingesetzt; darin enthalten ist eine Beteiligung des 
Freistaats in Höhe von knapp 170 Millionen Euro für kommunalbezogene Investiti-
onsmaßnahmen.

Das bayerische Programm sieht als Schwerpunkte die Förderbereiche
•	 kommunale Bildung (Energetische Sanierung von Schulen und sonstigen Bil-

dungseinrichtungen) und 
•	 kommunale Infrastruktur (kleine Krankenhausbaumaßnahmen und Energie-

einsparung in den Krankenhäusern, energetische Sanierung kommunaler Ver-
waltungsgebäude und sonstiger Infrastruktur, Städtebau und Dorferneuerung, 
Lärmsanierung von kommunalen Straßen, u. a.)

vor.

Im Bereich der Krankenhausinvestitionsförderung, die zum kommunalen Finanzaus-
gleich gehört, können in den Jahren 2009 bis 2011 aus dem Mitteln des Konjunktur-
pakets II zusätzliche kleine Krankenhausbauvorhaben über ein Sonder-Regierungs-
kontingent mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro (davon Bundesmittel: 
30 Millionen Euro) gefördert werden (siehe G. II. 1.).



E. Leistungen des  
		  kommunalen Finanzausgleichs

Die Mittelherkunft und die Mittelverwendung sind in vielen Fällen durch Zweckbin-
dungen verknüpft. Die Frage, wohin die Mittel aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich gehen, kann also häufig nicht beantwortet werden, ohne auf die einzelnen 
Quellen zu blicken.

Verkomplizierend wirkt, dass aus einer Finanzierungsquelle mehrere nach ihrem 
Zweck verschiedene Ausgaben gespeist werden und umgekehrt zur Finanzierung 
eines Ausgabezwecks mehrere Quellen herangezogen werden. Die Grafik auf der 
folgenden Seite zeigt die verschiedenen Finanzströme am Beispiel des Jahres 2010 
im Detail auf.

Die wesentlichen Leistungsblöcke werden im Folgenden genauer beschrieben. 
Im Mittelpunkt stehen dabei entsprechend ihrer Bedeutung die Schlüsselzuwei-
sungen.

I. �Schlüsselzuweisungen

Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die so genannten 
Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Durch sie werden die 
Steuer- und Umlageeinnahmen aufgabengerecht ergänzt und gewisse Sonderbelas
tungen, wie etwa die Sozialhilfebelastung, berücksichtigt. Die Schlüsselzuwei-
sungen werden in vier Raten (15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezem-
ber) ausgezahlt.

Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselmasse) werden dem Kommunal-
anteil des allgemeinen Steuerverbundes entnommen (12 Prozent der dem Land zu-
fließenden Gemeinschaftsteuern, siehe oben). Damit hängt die Höhe der insgesamt 
zur Verteilung stehenden Gelder von der Höhe der Steuereinnahmen des Freistaats 
Bayern ab. Aus der Schlüsselmasse fließen 64 Prozent an die Gemeinden und 36 
Prozent an die Landkreise.

Die vorgegebenen Finanzmassen sind in einer Weise auf die Gemeinden und Land-
kreise zu verteilen, dass bei der Verteilung eine im Verhältnis zur jeweiligen Aufga-
benbelastung zu schwache Einnahmesituation der einzelnen Kommune ausgegli-
chen wird.
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Wie die Aufgabenbelastung einer Kommune sachgerecht zu ermitteln ist, ist in Wis-
senschaft und Praxis sehr umstritten. Fest steht: Man sollte hier nicht auf die tat-
sächlichen Ausgaben einer Kommune abstellen. Diese sind nämlich geprägt durch 
die Finanzsituation der einzelnen Kommune und durch die politischen Entschei-
dungen ihrer Selbstverwaltungsorgane. Eine Kommune, die - etwa aufgrund einer 
guten Finanzsituation - viel ausgibt, könnte so ihren Anteil an den Schlüsselzuwei-
sungen zu Lasten der ärmeren, weniger ausgebenden Kommunen vergrößern. Das 
wäre nicht sachgerecht. Die Schlüsselzuweisungen sollen ja auch gerade ärmeren 
Kommunen zugute kommen.

Der Gesetzgeber hat dieses Problem dadurch gelöst, dass er bei der Berechnung 
der Schlüsselmasse einen fiktiven Finanzbedarf zugrunde legt, der unter 1. näher 
beschrieben wird.

Auch bei der Feststellung der Einnahmesituation der Kommune wird nicht auf ih-
re tatsächlichen Einnahmen abgestellt, sondern auf ihre Einnahmemöglichkeiten 
(siehe unter 1.). Die Kommune könnte sonst durch eine individuelle „strategische“ 
Hebesatzgestaltung die Höhe ihrer Schlüsselzuweisung beeinflussen.

Ist bei einer Gemeinde ihr fiktiver Finanzbedarf höher als ihre Einnahmemöglich-
keiten, erhält sie 55 Prozent des Unterschiedsbetrags als Schlüsselzuweisung. Ge-
meinden, deren Einnahmemöglichkeiten den Finanzbedarf übersteigen, fallen aus 
dem Kreis der Schlüsselzuweisungsempfänger heraus. Besonders steuerschwache 
Gemeinden erhalten Sonderschlüsselzuweisungen.

Dieses System, bei dem die Ausgaben und die Einnahmen fiktiv ermittelt werden, 
gewährleistet, dass die von den zuständigen Selbstverwaltungsorganen getrof-
fenen Entscheidungen „spürbar“ bleiben und nicht durch staatliche Leistungen 
überlagert werden. Dies ist Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. 
Kommunen, die besonders viel Geld ausgeben, sollen nicht allein aufgrund ihrer 
faktisch höheren Ausgaben auf Kosten der sparsam wirtschaftenden Kommunen 
einen höheren Anteil an den Schlüsselzuweisungen erhalten. Ebenso soll es keiner 
Kommune zum Nachteil geraten, wenn sie ihre Einnahmemöglichkeiten ausschöpft; 
Kommunen, die dies unterlassen, erhalten nicht zu Lasten der anderen Kommunen 
mehr staatliche Leistungen.
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1. �Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Erster Schritt: Ermittlung der fiktiven Aufgabenbelastung  
(„Ausgangsmesszahl“)

Da es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen um die Verteilung einer vor-
gegebenen Masse geht, muss nicht ein objektivierter absoluter Bedarf der Kom-
munen ermittelt werden, sondern es genügt festzustellen, wie sich objektivierte 
Bedarfe der Kommunen relativ zueinander verhalten. Die Aufgabenbelastung wird 
durch die so genannte „Ausgangsmesszahl“ ausgedrückt. Für die Berechnung der 
Ausgangsmesszahl wird zunächst für jede Kommune ein fiktiver Finanzbedarf er-
mittelt. Dieser baut auf der Einwohnerzahl auf (Hauptansatz), die durch Fortschrei-
bung des Ergebnisses der letzten Volkszählung vom 25. Mai 1987 ermittelt wird. 
Dabei wird entweder die Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember des vorvor-
hergehenden Jahres (Stichtag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2010: 
31. Dezember 2008) oder die durchschnittliche Einwohnerzahl der diesem Stichtag 
vorangegangenen letzten fünf Jahre (Zeitraum für die Berechnung der Schlüsselzu-
weisungen 2010: 2003 bis 2007) zugrunde gelegt. Maßgeblich ist dabei der jeweils 
höhere Wert. Dadurch werden Kommunen mit rückläufiger Bevölkerungsentwick-
lung notwendige Anpassungsmaßnahmen erleichtert. Denn bestimmte kommunale 
Leistungen, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge, lassen sich nicht sofort 
in dem Maße zurückführen wie die Bevölkerungszahl sinkt. Für frühere Einwohner-
zahlen ausreichend dimensionierte kommunale Einrichtungen können nur mit einer 
gewissen zeitlichen Verzögerung dem neuen geringeren Bedarf angepasst werden. 
Die Einführung des so genannten „Demographiefaktors“ mit dem Finanzausgleichs
änderungsgesetz 2006 mit Wirkung zum 1. Januar 2006 bedeutet daher eine ziel-
gerichtete Hilfe für die Kommunen, die unter einem Bevölkerungsrückgang leiden. 
Zu den Einwohnern zählen auch Personen mit Nebenwohnung. Bei diesen sind die 
Ergebnisse der letzten Volkszählung maßgebend. Eine Fortschreibung ist wegen 
der melderechtlich ungenügenden Kontrollmöglichkeiten nicht vorgesehen. Seit 
2007 wird die Anwendung des „Demographiefaktors“ auch auf die zu berücksich-
tigende Zahl der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte und 
deren Angehöriger erstreckt.

Der Hauptansatz für Gemeinden steigt mit zunehmender Einwohnerzahl. Diese „Ein-
wohnergewichtung“ beruht darauf, dass die Gemeinden mit zunehmender Größe 
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mehr Aufgaben, unter anderem auch für das Umland, erbringen (etwa Ausbildung, 
Kultur, Verkehrsnetz) und auch die Aufgabenerfüllung in einigen Bereichen kost-
spieliger wird (etwa im sozialen Bereich). Der Hauptansatz beträgt zum Beispiel bei 
Gemeinden mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern 108 Prozent der Einwohnerzahl, 
mit 10.000 Einwohnern 115 Prozent der Einwohnerzahl und mit 500.000 Einwoh-
nern 150 Prozent der Einwohnerzahl. Es wird also für die Berechnung so getan, als 
hätten die Gemeinden mehr Einwohner.

Der Hauptansatz für die Landkreise beträgt grundsätzlich 100 Prozent. Er erhöht 
sich, wenn der Anteil an Einwohnern eines Landkreises unter 18 Jahren über dem 
Landesdurchschnitt liegt. Damit sollen bei einem überproportionalen Anteil an Ju-
gendlichen unter 18 Jahren insbesondere die hohen Belastungen des Landkreises 
im Bereich des Schulwesens ausgeglichen werden.

Neben dem Hauptansatz werden bei der Berechnung der Aufgabenbelastung für 
die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gewisse Sonderbelastungen durch so 
genannte Ergänzungsansätze berücksichtigt:

•	 Kreisfreie Gemeinden erhalten seit 1993 einen Ergänzungsansatz von 10 Pro-
zent des Hauptansatzes. Hierdurch wird der Kreisfunktion dieser Städte beson-
ders Rechnung getragen.

•	 Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird den kreisfreien Gemeinden 
und den Landkreisen in ihrer Eigenschaft als Träger der örtlichen Sozialhilfe und 
Grundsicherung für Arbeitsuchende ein Ansatz für Belastung durch Sozialhilfe 
und durch Grundsicherung für Arbeitsuchende gewährt.

•	 Gemeinden, die eine überdurchschnittliche Zahl an Arbeitslosen im Verhältnis 
zu ihrer Steuerkraft aufweisen, erhalten einen Ergänzungsansatz für Struktur-
schwäche.

Die Einwohnerzahl wird nach dem Hauptansatz und den Ergänzungsansätzen ge-
wichtet.

Anschließend wird die gewichtete Einwohnerzahl mit dem so genannten Grundbe-
trag vervielfältigt. Dieser Grundbetrag ist eine bloße Rechengröße, die jedes Jahr 
für die Gemeinden und die Landkreise neu bestimmt wird und von der Höhe der für 
die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Mittel (Schlüsselmasse) ab-
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hängig ist. Er dient dazu, die als Schlüsselmasse zur Verfügung stehende Summe 
in voller Höhe an die Gemeinden und Landkreise aufzuteilen.

Die gewichtete und mit dem Grundbetrag vervielfältigte Einwohnerzahl ergibt die 
Ausgangsmesszahl. Sie spiegelt die fiktive Ausgabenbelastung wider und wird als 
Euro-Betrag ausgedrückt.

Zweiter Schritt: Ermittlung der fiktiven Einnahmen  
(„Steuerkraft“ beziehungsweise „Umlagekraft“)

Durch die „Steuerkraftmesszahl“ werden die nach dem Gesetz relevanten Einnah-
memöglichkeiten der Gemeinden und durch die „Umlagekraftmesszahl“ diejenigen 
der Landkreise wiedergegeben.

Für die Ermittlung der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden sind ihre eigenen 
Steuereinnahmen maßgeblich (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommen-
steueranteil der Gemeinden, Umsatzsteuerbeteiligung, siehe oben unter C.). Da-
bei wird nicht der individuelle Hebesatz der einzelnen Gemeinde zugrundegelegt, 
sondern ein landeseinheitlicher Satz, der so genannte Nivellierungshebesatz. Die 
Steuerkraft ist somit hebesatzneutral. Die Heranziehung der tatsächlichen Hebe-
sätze einer Gemeinde hätte zur Folge, dass jene Gemeinden finanziell benachteiligt 
wären (durch geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreisumlagen), die ih-
re Einnahmemöglichkeiten durch hohe Hebesätze stark ausschöpfen. Umgekehrt 
würden die Gemeinden mit niedrigeren Hebesätzen ungerechtfertigt zu Lasten der 
Gemeinden bevorzugt, die ihren Bürgern höhere Hebesätze auferlegen.

Die Nivellierungshebesätze sind wie folgt festgelegt:
•	 Grundsteuer A 	 250 Prozent,
•	 Grundsteuer B 	 250 Prozent,
•	 Gewerbesteuer 	 300 Prozent
	 abzüglich des jeweils geltenden Prozentsatzes der Gewerbesteuerumlage (bis 

einschließlich 2009 ohne Berücksichtigung der Erhöhung dieses Satzes wegen 
der Erbringung des kommunalen Finanzierungsbeitrags zu den Lasten der Deut-
schen Einheit). Im Jahr 2010 werden hiernach 65 Prozentpunkte abgezogen.

Um die Nivellierungshebesätze anwenden zu können, müssen zunächst einmal die 
von den Kommunen in unterschiedlicher Höhe festgelegten Hebesätze aus dem 
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Steueraufkommen „herausgerechnet“ werden. Hierzu wird das jeweilige Ist-Steu-
eraufkommen einer Gemeinde durch den von ihr für das jeweilige Erhebungsjahr 
festgesetzten Hebesatz geteilt. Dies ergibt den so genannten Grundbetrag.

Bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer werden der Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen die Grundbeträge zugrunde gelegt, die sich aus den Ist-Einnahmen 
des vorvorhergehenden Jahres ergeben.

Um der zunehmenden Bedeutung von interkommunalen Gewerbegebieten Rech-
nung zu tragen, können ab dem 1. Januar 2006 von Gemeinden getroffene Verein-
barungen über die Verteilung des Gewerbesteuer- oder Grundsteueraufkommens 
auf Antrag aller beteiligten Gemeinden berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, 
dass diese Vereinbarung ernsthaft getroffen wurde, eine Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren vorgesehen ist und alle beteiligten Gemeinden in Bayern liegen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der den Gemeinden für das vor-
vorhergehende Jahr zugeflossene Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßge-
bend. Dieser wird erhöht um die in diesem Zeitraum zugeflossenen Ausgleichsleis
tungen für die überproportionalen Belastungen der Gemeinden durch die Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs (Einkommensteuerersatz). Hierauf wird die zu 
Beginn des laufenden Jahres maßgebende Schlüsselzahl angewandt. Beim Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Einkommensteuerersatz) werden 
die Einnahmen, soweit die Beteiligungsbeträge je Einwohner unter 50 Prozent des 
Landesdurchschnitts liegen, statt mit 100 Prozent nur mit 65 Prozent angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (inklusive Härteausgleich) wird stets mit 
100 Prozent angesetzt.

Die Summe der so ermittelten Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl. 
Sie spiegelt die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde wider und wird als Euro-
Betrag ausgedrückt.

Bei den Landkreisen tritt an die Stelle der Steuerkraftmesszahl die so genannte 
Umlagekraftmesszahl. Sie beträgt 40 Prozent der Umlagegrundlagen zuzüglich 40 
Prozent der Steuerkraftzahlen der gemeindefreien Gebiete und 50 Prozent des 
Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer, der dem Landkreis im vorvorherge-
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henden Jahr zugeflossen ist. Unter Umlagegrundlagen versteht man die Summe 
aus den Steuerkraftzahlen für die kreisangehörigen Gemeinden des jeweiligen 
Landkreises und aus 80 Prozent der Schlüsselzuweisungen dieser Gemeinden im 
vorangegangenen Haushaltsjahr.

Dritter Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen ausgehend von 
der Differenz von Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl oder 
Umlagekraftmesszahl

Bei Gemeinden wird die Steuerkraftmesszahl von der Ausgangsmesszahl abgezo-
gen. Ist bei einer Gemeinde die Ausgangsmesszahl größer als die Steuerkraftmess
zahl, so erhält diese Gemeinde 55 Prozent des Unterschiedsbetrags als (allge-
meine) Schlüsselzuweisung. Besonders steuerschwache Gemeinden mit einer 
weit unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhalten zusätzlich zu den allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen Sonderschlüsselzuweisungen. Sie betragen 15 Prozent des 
Unterschieds zwischen der eigenen Steuerkraft und 75 Prozent des Landesdurch-
schnitts.

Bei Landkreisen wird die Umlagekraftmesszahl von der Ausgangsmesszahl abgezo-
gen. Die Differenz wird in Höhe von 50 Prozent durch Schlüsselzuweisungen aufge-
füllt, wenn die Ausgangsmesszahl größer als die Umlagekraftmesszahl ist.
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2. �Berechnungsbeispiel für eine Gemeinde

Zugrunde gelegt wird das Beispiel einer fiktiven Gemeinde ohne Berücksichtigung 
von nicht kasernierten Mitgliedern der Stationierungsstreitkräfte und deren Ange-
höriger.

Erster Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

• 	 Ermittlung der Einwohnerzahl
		  Einwohnerzahl am 31.12. des  
		  vorvorhergehenden Jahres	 3.860
		  durchschnittliche Einwohnerzahl
		  der 5 vorangegangenen Jahre	 3.951
	 Für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl		  3.951
	 Personen mit Nebenwohnung am 25.5.1987 (Stichtag der Volkszählung)	     175
	 Einwohner insgesamt 	 4.126

• 	 Ansätze
	 Hauptansatz nach Gemeindegröße 	 108,0 %
	 für strukturschwache Gemeinden	   19,8 %
	 Ansätze insgesamt 	 127,8 %

gewichtete Einwohnerzahl (4.126 x 127,8 % =) 	 5.273
einheitlicher Grundbetrag 	 701,79 Euro
Ausgangsmesszahl (5.273 x 701,79 Euro =) 	 3.700.539 Euro

Zweiter Schritt: Steuerkraftmesszahl der Gemeinde z. B.	 1.391.293 Euro

Dritter Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus der Differenz von 
Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl

Unterschiedsbetrag von Ausgangs- und Steuerkraftmesszahl	 2.309.246 Euro
Ausgleichssatz 	 55 %

Allgemeine Schlüsselzuweisung	 1.270.084 Euro
(abgerundet auf den nächsten durch vier teilbaren Euro-Betrag, § 6 FAGDV)



Sonderschlüsselzuweisung
75 % des Landesdurchschnitts an Steuerkraft je Einwohner
x Hauptansatz nach der Gemeindegröße 	 697,49 Euro
- Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.391.293 Euro : 3.860)	 -360,44 Euro
Unterschiedsbetrag je Einwohner	 =337,05 Euro
Unterschiedsbetrag nach Einwohnern (337,05 Euro x 3.860)	 1.301.013 Euro

Ausgleichssatz 	 15 %

Sonderschlüsselzuweisung 	 195.148 Euro
(abgerundet auf den nächsten durch vier teilbaren Euro-Betrag, § 6 FAGDV)

Schlüsselzuweisung insgesamt
Allgemeine Schlüsselzuweisung	 1.270.084 Euro
Sonderschlüsselzuweisung	    195.148 Euro

		  1.465.232 Euro
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3. �Berechnungsbeispiel für einen Landkreis

Zugrunde gelegt wird das Beispiel eines fiktiven Landkreises unter Berücksichti-
gung von nicht kasernierten Mitgliedern der Stationierungsstreitkräfte und deren 
Angehöriger.

Erster Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

• 	 Ermittlung der Einwohnerzahl
		  Einwohnerzahl am 31.12. des  
		  vorvorhergehenden Jahres	 116.380
		  durchschnittliche Einwohnerzahl
		  der 5 vorangegangenen Jahre	 117.084
	 Für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl		  117.084
	 75 % der maßgeblichen Zahl der nicht kasernierten 
	 Stationierungsstreitkräfte	    1.307
	 Einwohner insgesamt	 118.391

• 	 Ansätze
	 Hauptansatz nach Zusammensetzung der Bevölkerung	 100,9 %
	 Ansatz für Sozialhilfebelastung u. a.	     3,5 %
	 Ansätze zusammen	 104,4 %
gewichtete Einwohnerzahl (118.391 x 104,4 %)	 123.600
einheitlicher Grundbetrag	 512,46 Euro
Ausgangsmesszahl (123.600 x 512,46 Euro =)	 63.340.056 Euro

Zweiter Schritt: Berechnung der Umlagekraftmesszahl

Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden	 55.614.100 Euro
+ 80 % der Vorjahres-Schlüsselzuweisungen der 
kreisangehörigen Gemeinden	  15.689.978 Euro
Umlagegrundlagen	 71.304.078 Euro
davon 40 %	 28.521.631 Euro

50 % des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer, 
der dem Landkreis im vorvorhergehenden Jahr zugeflossen ist	      328.345 Euro

Umlagekraftmesszahl des Landkreises (fiktiv)	 28.849.976 Euro
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Dritter Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus der Ausgangs- und 
Umlagekraftmesszahl

Unterschiedsbetrag zwischen	
Ausgangsmesszahl	 63.340.056 Euro
und Umlagekraftmesszahl 	 -28.849.976 Euro
		  =34.490.080 Euro

Ausgleichssatz 50 %

	 Schlüsselzuweisung	 17.245.040 Euro
(abgerundet auf den nächsten durch vier teilbaren Euro-Betrag, § 6 FAGDV)

II. Grunderwerbsteuerüberlassung (Art. 8 FAG)

Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, sind die Gemeinden und Landkreise 
derzeit mit 8/21 am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt (Kommunal-
anteil). Die Verbundmittel fließen nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den 
kreisfreien Städten und den Großen Kreisstädten in voller Höhe zu. Die übrigen 
kreisangehörigen Gemeinden erhalten drei Siebtel und die Landkreise vier Sieb-
tel des Kommunalanteils als so genannte frei verfügbare Deckungsmittel. Die Mit-
tel werden den Kommunen monatlich nach dem laufenden örtlichen Aufkommen 
durch die Finanzverwaltung überlassen.

III. �Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich, 
Art. 1b FAG)

Die veränderte Abrechnung des Kindergeldes durch die Neuregelung des Famili-
enleistungsausgleichs ab 1996 führt zu Mindereinnahmen von Ländern und Kom-
munen bei der Einkommensteuer. Diese für Länder und Gemeinden überproportio-
nalen Belastungen werden durch einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer 
ausgeglichen (ab 2008 um 6,30 Prozentpunkte). Der Freistaat gibt die Ausgleichs-



leistungen entsprechend dem Anteil der Kommunen an den Mindereinnahmen 
(26,08 Prozent) an diese weiter (Art. 1b FAG).

Die Aufteilung des Einkommensteuerersatzes auf die Gemeinden erfolgt nach 
denselben Kriterien wie die Aufteilung des kommunalen Einkommensteueranteils 
(siehe C. II.).

IV. �Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen dienen einem ergänzenden Ausgleich für Belastungen durch 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

1. �Allgemeine Finanzzuweisungen für die Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises beziehungsweise Staatsaufgaben (Art. 7 FAG)

Die Gemeinden, die Verwaltungsgemeinschaften und die Landkreise erhalten 
Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises, die Landkreise auch als Ersatz des Verwaltungsauf-
wands für die Staatsbehörde Landratsamt.

Die Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG werden in folgender Weise gewährt:
•	 Den Landkreisen wird das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbe-

hörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen) überlassen.
•	 Den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreisen wird das je-

weilige örtliche Aufkommen der von ihnen erhobenen Verwarnungsgelder und 
Geldbußen überlassen. Die Landkreise erhalten auch die vom Landratsamt als 
Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen.

•	 Die Gemeinden und Landkreise erhalten Zuweisungen, die nach ihrer Einwoh-
nerzahl bemessen werden (Kopfbeträge). Die kreisfreien Gemeinden erhalten 
im Jahr 2010 einen Kopfbetrag von 33,40 Euro, die Landkreise und kreisange-
hörigen Gemeinden von jeweils 16,70 Euro je Einwohner.

•	 Die kreisfreien Gemeinden und Landkreise erhalten zum Ausgleich des Sach-
aufwands der staatlichen Schulämter Zuweisungen, die sich nach ihrer Einwoh-
nerzahl bemessen. Die Pauschalabgeltung beträgt im Jahr 2010 0,16  Euro je 
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Einwohner. Zudem wird ihnen auch das volle Aufkommen der vom staatlichen 
Schulamt festgesetzten Kosten überlassen.

Die Kopf-Beträge nach Art. 7 FAG werden in vier gleichen Raten jeweils zum  
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines Jahres ausbezahlt.

2. �Zuweisungen zu dem Aufwand für Gesundheits- und Veterinärämter, 
Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter u.a. (Art. 9 FAG)

Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 wurden die staatlichen Gesundheits- und Veteri-
närämter in die Landratsämter integriert. Kreisfreie Gemeinden, die schon bisher 
die Aufgaben und Befugnisse von Gesundheits- und Veterinärämtern wahrgenom-
men haben, nehmen diese als übertragene Aufgaben auch weiterhin wahr, soweit 
die Aufgaben nicht auf staatliche Gesundheits- und Veterinärämter rückübertragen 
werden.

Zum 1. Januar 2008 wurden die Aufgaben im Bereich des Lebensmittelrechts, der 
Veterinärmedizin und bei der Futtermittelüberwachung stärker gebündelt. Insbe-
sondere wurden die zuvor von den Landratsämtern als Staatsbehörde wahrge-
nommenen Aufgaben im Bereich der Veterinärmedizin und der Futtermittelüber-
wachung auf kreisfreie Gemeinden über 100.000 Einwohner übertragen. Soweit 
kreisfreie Gemeinden bereits zuvor die Aufgaben und Befugnisse von Gesundheits- 
und Veterinärämtern wahrgenommen hatten, blieb es bei dieser Zuständigkeit. 
Wegen der Übertragung der neuen Aufgaben auf kreisfreie Städte erhalten diese 
einen Ausgleich nach dem Konnexitätsprinzip. Als Zahlungsweg hierfür wurde die 
Gewährung von Zuweisungen nach Art. 9 FAG im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs gewählt.

Die Zuweisungen für Landkreise, die die Aufgaben der staatlichen Gesundheits-
ämter wahrnehmen, betragen im Jahr 2010 2,76 Euro je Einwohner. Die kreisfreien 
Gemeinden, die kommunale Gesundheitsämter unterhalten - derzeit nur München, 
Nürnberg, Augsburg, Memmingen, Ingolstadt und Fürth (nur Jugendgesundheits-
pflege) - erhalten im Jahr 2010 staatliche Zuweisungen in Höhe von 7,60 Euro je 
Einwohner (Fürth 2,25 Euro). Die Landkreise erhalten geringere Zuweisungen je 
Einwohner als die kreisfreien Gemeinden, weil ihnen das Fachpersonal unentgelt-
lich vom Staat zur Verfügung gestellt wird. 
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Kreisfreie Gemeinden erhalten darüber hinaus wegen der vollständigen Übertra-
gung der Zuständigkeiten nach dem Heimgesetz seit 1. Januar 2002 zur Abgeltung 
von hierfür erforderlichem Personal- und Sachaufwand, für jedes neue Heim pau-
schal 1.700 Euro und je angefangene 100 neu hinzukommende Heimplätze pau-
schal ebenfalls 1.700 Euro.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Veterinärämter und für den 
Vollzug des Futtermittelrechts werden den Landkreisen und kreisfreien Gemein-
den, die diese Aufgaben wahrnehmen, pauschale Zuweisungen gewährt, die nach 
der Anzahl der am jeweiligen Veterinäramt beschäftigten Tierärzte gestaffelt sind. 
Für das Jahr 2010 ergeben sich folgende Pauschalen:

•	 Veterinärämter mit bis zu 2,5 Tierärzten	  70.000 Euro,
•	 Veterinärämter mit mehr als 2,5 bis 4,5 Tierärzten 	 86.000 Euro,
•	 Veterinärämter mit mehr als 4,5 bis 6 Tierärzten 	 119.000 Euro,
•	 für jeden weiteren vollzeitbeschäftigten Tierarzt 	 12.500 Euro.

Für Grenzkontrollstellen (derzeit nur Flughafen München), die als Außenstellen 
des Veterinäramts betrieben werden, werden zusätzlich Zuweisungen von derzeit 
66.000 Euro jährlich gewährt. 

Kreisfreie Gemeinden, die seit dem 1. Januar 2008 zuständige Behörden für Aufga-
ben im Bereich der Veterinärmedizin sind (siehe oben) erhalten darüber hinaus zur 
Abdeckung des Personalaufwands für jeden hierfür erforderlichen vollzeitbeschäf-
tigten Tierarzt 73.368 Euro jährlich. 

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2001 wurden für die Landratsämter als Le-
bensmittelüberwachungsbehörden zusätzliche Stellen im Staatshaushalt ausge-
bracht. Der dadurch bei den Landratsämtern und in Folge davon bei den kreisfreien 
Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis hervorgerufene erhöhte Aufwand wird 
durch zusätzliche Zuweisungen nach Art. 9 Absatz 5 Satz 1 FAG ausgeglichen. 

Für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung erhalten die 
Landkreise und kreisfreien Gemeinden danach Zuweisungen, die nach ihrer Einwoh-
nerzahl bemessen werden (Kopfbeträge). Für 2010 ergeben sich folgende Werte:
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•	 Landkreise		 0,13 Euro je Einwohner
•	 Kreisfreie Gemeinden		 0,26 Euro je Einwohner

Zur Abdeckung des Personalaufwands für die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Wasserwirtschaftsämter erhalten die kreisfreien Gemeinden seit dem 1. Januar 
2000 Zuweisungen nach Art. 9 Absatz 6 FAG in Höhe von 0,80 Euro je Einwohner, 
maximal 115.000 Euro (der Sachaufwand kann über die Gebühreneinnahmen re-
finanziert werden). Zusätzlich werden nach Größenklassen gestaffelt Pauschalen 
gewährt. Je nach Einwohnerzahl erhalten kreisfreie Gemeinden mit

•	 bis zu 90.000 Einwohnern 	 25.000 Euro,
•	 90.001 bis 300.000 Einwohnern 	 35.000 Euro,
•	 300.001 bis 600.000 Einwohnern 	 50.000 Euro,
•	 über 600.000 Einwohnern 	 100.000 Euro.

Die Landkreise nehmen die Aufgaben mit staatlichem Personal wahr und erhalten 
daher keine gesonderten Ausgleichsleistungen.

V. �Bedarfszuweisungen und Konsolidierungshilfen  
(Art. 11 FAG)

Durch Bedarfszuweisungen nach Art. 11 FAG wird der außergewöhnlichen La-
ge und den besonderen Aufgaben von Gemeinden oder Landkreisen im Einzelfall 
Rechnung getragen.

Im Jahr 2010 sind für Bedarfszuweisungen im Haushalt insgesamt 25,6 Millionen 
Euro veranschlagt.

1. Allgemeine Bedarfszuweisungen

Gemeinden erhalten allgemeine Bedarfszuweisungen grundsätzlich nur dann, wenn 
sie durch von ihnen nicht zu vertretende Ereignisse und trotz Ausschöpfung aller 
eigenen Einnahmemöglichkeiten nicht mehr in der Lage sind, ihren Verwaltungs-
haushalt auszugleichen und/oder die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt 
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zu erwirtschaften. Dies gilt insbesondere bei starken Gewerbesteuereinbrüchen 
und bei Naturkatastrophen.

Zuweisungen nach Art. 11 FAG werden entweder als rückzahlbare Überbrückungs-
beihilfen oder als Zuweisungen gewährt. Eine rückzahlbare Überbrückungsbeihilfe 
kommt in Frage, wenn zum Bewilligungszeitpunkt die Finanzprobleme des Antrag-
stellers noch nicht endgültig beurteilt werden können oder zu erwarten ist, dass 
durch Einnahmeerhöhungen oder Ausgabensenkungen ein Haushaltsausgleich 
durch eigene Kraft möglich wird.

Bei allgemeinen Bedarfszuweisungen an Landkreise wird in erster Linie geprüft, 
ob eine Strukturschwäche vorliegt oder besondere Aufgabenbelastungen gegeben 
sind. Dabei wird auch die Gesamtsituation des Verwaltungshaushalts eines Land-
kreises gewürdigt.

Bedarfszuweisungsanträge der kreisangehörigen Gemeinden sind über die Land-
ratsämter und Regierungen, Bedarfszuweisungsanträge der Landkreise und kreis-
freien Städte über die Regierungen, die dazu Stellung nehmen, beim Staatsministe-
rium der Finanzen einzureichen. Der Verteilerausschuss, dem Vertreter der Staats-
ministerien der Finanzen und des Innern sowie der kommunalen Spitzenverbände 
angehören, berät über alle Anträge. Auf der Grundlage des Beratungsergebnisses 
entscheidet das Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium des Innern.

2. Konsolidierungshilfen

Mit Konsolidierungshilfen, die eine Form der Bedarfszuweisungen nach Art. 11 
FAG sind, unterstützt der Freistaat Bayern in einem Modellversuch finanzschwache 
Städte und Gemeinden.

Im Rahmen des befristeten Modellversuchs werden die von einer staatlich-kom-
munalen Arbeitsgruppe ausgewählten Städte und Gemeinden durch eine finanzi-
elle Hilfe für höchstens vier Jahre bei ihrer Haushaltskonsolidierung unterstützt. 
Finanziell notleidende Kommunen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ih-
re Haushalte zu konsolidieren, sollen ihre Handlungsfähigkeit wieder erhalten. Die 
Konsolidierungshilfen dienen ausschließlich der Sanierung der betroffenen Kom-
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munalhaushalte - die staatlichen Hilfen müssen überwiegend zur Schuldentilgung 
verwendet werden.

Kerngedanke ist dabei „Hilfe zur Selbsthilfe“: Die teilnehmenden Kommunen ha-
ben vor einer Entscheidung über ihren Förderantrag ein von der Rechtsaufsicht 
gebilligtes stringentes Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen. Dieses muss 
schlüssig aufzeigen, wie die jeweilige Kommune durch erhebliche Eigenanstren-
gungen und unter Einbeziehung der staatlichen Finanzhilfen innerhalb von vier Jah-
ren strukturelle Verbesserungen erreichen kann, die zumindest mittelfristig ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit wieder herstellen. 

Das Pilotprojekt „Struktur- und Konsolidierungshilfen“ wurde im Jahr 2007 mit 14 
Kommunen gestartet. Im Jahr 2008 wurden weitere 18 Kommunen aufgenommen 
und der Teilnehmerkreis auf insgesamt maximal 32 Kommunen erweitert.

VI. �Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung 
(Art. 10a FAG)

Die notwendige Beförderung der Schüler bestimmter Schularten ist durch den Auf-
gabenträger (Bezirk, Landkreis, kreisfreie Gemeinde, kreisangehörige Gemeinde, 
Schulverband) sicherzustellen. Das betrifft die Schüler

•	 öffentlicher Volksschulen und Förderschulen,
•	 öffentlicher oder staatlich anerkannter Realschulen, Gymnasien, Berufsfach-

schulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform) und bislang auch zweistufiger 
Wirtschaftsschulen und drei- beziehungsweise vierstufiger Wirtschaftsschulen 
bis Jahrgangsstufe 10,

•	 öffentlicher oder staatlich anerkannter privater Berufsschulen bei Vollzeitunter-
richt,

•	 öffentlicher oder staatlich anerkannter Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfach-
schulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform), Fachoberschulen und Berufs
oberschulen, die wegen einer dauernden Behinderung auf eine Beförderung an-
gewiesen sind.

53E. Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs



Eine Beförderung durch öffentliche oder private Verkehrsmittel ist notwendig, 
wenn der Schulweg in einer Richtung mehr als drei Kilometer – bei Schülern der 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 mehr als zwei Kilometer – beträgt und die Zurücklegung 
des Schulwegs auf andere Weise nach den örtlichen Gegebenheiten und nach all-
gemeiner Verkehrsauffassung nicht zumutbar ist oder eine dauernde Behinderung 
der Schüler die Beförderung erfordert.

Für bestimmte Schüler, die keinen Beförderungsanspruch haben, erstattet der Auf-
gabenträger die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen, 
vom Unterhaltsleistenden aufgewandten Gesamtkosten der Beförderung eine Fa-
milienbelastungsgrenze von 395 Euro je Schuljahr übersteigen. Das gilt für Schüler 
an

•	 öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Gymnasien, Berufsfachschulen 
(ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform) und Wirtschaftsschulen ab Jahrgangs-
stufe 11,

•	 an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Fachoberschulen und Berufs- 
oberschulen sowie 

•	 für Schüler im Teilzeitunterricht an öffentlichen und staatlich anerkannten pri-
vaten Berufsschulen.

Bezieht ein Unterhaltsleistender für drei oder mehr Kinder Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz oder vergleichbare Leistungen, werden die von ihm auf-
gewandten Kosten mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen für den 
Bezug von Kindergeld oder vergleichbarer Leistungen erstmals gegeben sind, in 
voller Höhe bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres erstattet. Das Gleiche gilt, 
wenn ein Unterhaltsleistender oder ein Schüler Anspruch auf Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), auf Arbeitslosengeld 
II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) hat. Die Ko-
stenerstattung erfolgt auf Antrag gegen Vorlage insbesondere der entsprechenden 
Fahrausweise; der Antrag ist bis spätestens 31. Oktober für das vorangegangene 
Schuljahr zu stellen.

Der Freistaat Bayern gewährt den Aufgabenträgern zu den hierbei entstehenden 
Kosten pauschale Zuweisungen. Sie werden in vier gleichen Raten jeweils zum 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines Jahres ausbezahlt. Die 
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pauschalen Zuweisungen decken im Landesdurchschnitt etwa 60 Prozent der 
Schülerbeförderungskosten ab. Im Jahr 2010 sind dafür 277 Millionen Euro vorge-
sehen.

Die pauschalen Zuweisungen werden wie folgt ermittelt: Zunächst werden ge-
trennte Massen für die verschiedenen Aufgabenträgergruppen nach dem tatsäch-
lichem Beförderungsaufwand des vorvorhergehenden Jahres gebildet. Dann wird 
in jeder Masse jeweils eine Hälfte der Zuwendung nach der Zahl der Schüler mit 
Beförderungsanspruch des vorhergehenden Jahres und die andere Hälfte nach 
den Beförderungsausgaben im vorvorhergehenden Jahr verteilt. Aufwandsträger, 
bei denen die pauschalen Zuweisungen unter einem bestimmten Prozentsatz ihrer 
Aufwendungen eines Jahres liegen, erhalten im Rahmen der im Staatshaushalt zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel einen Härteausgleich.

VII. �Investitionspauschalen (Art. 12 FAG)

Die Gemeinden und Landkreise erhalten vor allem zur Finanzierung von Moderni-
sierungen und Sanierungen kommunaler Einrichtungen Investitionspauschalen. Di-
ese Zuweisungen sind nicht an bestimmte Vorhaben gebunden und können auch in 
Rücklagen angespart werden. Entsprechend muss auch kein Verwendungsnachweis 
geführt werden. Hierdurch wird die Selbstverantwortung der Zuweisungsempfänger 
gestärkt und werden – in Relation zur Fördersumme verwaltungsaufwändige – För-
derverfahren für kleinere Investitionen vermieden. Die Auszahlung der Investitions-
pauschalen erfolgt in zwei gleichen Raten jeweils zum 20. März und zum 20. Sep-
tember eines Jahres.

Die Investitionspauschalen werden an die Gemeinden nach deren Einwohnerzahl 
verteilt. Dabei wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinde an-
hand der Umlagegrundlagen je Einwohner (siehe F. I.) besonders berücksichtigt. Für 
kleinere Gemeinden ist ein Mindestbetrag vorgesehen. Auch die Landkreise erhal-
ten Investitionspauschalen. Für die Verteilung der Investitionspauschalen werden 
Teilmassen für kreisfreie Gemeinden, kreisangehörige Gemeinden und Landkreise 
gebildet. Vor der Aufteilung auf die Teilmassen wird dem Ansatz für die Investitions-
pauschale (2010: 173,3 Millionen Euro) zunächst der Betrag entnommen, der erfor-
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derlich ist, um die Investitionspauschalen kleinerer Gemeinden auf Mindestbeträge 
zu erhöhen. Vom Restbetrag erhalten kreisfreie Gemeinden 20 Prozent, kreisange-
hörige Gemeinden 45 Prozent und die Landkreise 35 Prozent.

Für die Verteilung der für die Gemeinden bestimmten Teilmassen werden die Ein-
wohner der einzelnen Gemeinde danach gewichtet, in welchem Verhältnis die Um-
lagegrundlagen je Einwohner der Gemeinde zum Landesdurchschnitt jeweils der 
kreisfreien beziehungsweise kreisangehörigen Gemeinden stehen. Gemeinden mit 
höherer Umlagekraft je Einwohner erhalten eine niedrigere Investitionspauschale 
pro Einwohner als Gemeinden, die eine geringere Umlagekraft aufweisen. Gemein-
den, deren Umlagekraft mehr als das Doppelte des Landesdurchschnitts beträgt, 
erhalten keine Investitionspauschale.

Die Landkreise erhalten jeweils 35/45 der Summe der Investitionspauschalen ihrer 
kreisangehörigen Gemeinden.

Seit 1998 werden die Investitionspauschalen für kleinere kreisangehörige Gemein-
den auf einen Mindestbetrag aufgestockt. Hierdurch werden gezielt kleine Gemein-
den gestärkt. Seit 2009 ist auch der Mindestbetrag in Abhängigkeit von der Umlage-
kraftstärke der Gemeinden gestaffelt. Je nach Umlagekraft ergeben sich hierdurch 
ausgehend von einem Basis-Mindestbetrag von 26.000 Euro Mindestbeträge zwi-
schen 14.300 Euro für finanzstarke Gemeinden (Umlagekraft je Einwohner zwischen 
150 Prozent und höchstens 200 Prozent des maßgebenden Landesdurchschnitts) 
und 37.700 Euro (Umlagekraft je Einwohner unter 50 Prozent) für finanzschwache 
Gemeinden.

VIII. �Kommunaler Hochbau (Art. 10 FAG)

Die pauschalen Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (etwa Schlüsselzuwei-
sungen und Investitionspauschalen) können nur wiederkehrende typisierte Bela-
stungen der Kommunen abdecken. Sie werden daher durch spezielle Förderungen 
ergänzt. Die Hochbauförderung nach Art. 10 FAG ist hierfür ein klassisches Bei-
spiel.
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Die Zuweisungen für den kommunalen Hochbau nach Art. 10 FAG tragen wesent-
lich dazu bei, dass in allen Regionen Bayerns in etwa die gleiche Infrastruktur an-
geboten werden kann. Bei ihrer Bemessung werden - anders als bei der Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen - die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers 
umfassend und individuell berücksichtigt. Förderfähig sind nur Maßnahmen, deren 
zuweisungsfähige Kosten 100.000 Euro überschreiten. Vorhaben mit niedrigeren 
zuweisungsfähigen Kosten werden über die Investitionspauschalen (siehe E. VII.) 
mitfinanziert.

Grundlage für die Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung der gezielten Zuwei-
sungen sind die Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaats Bayern 
an kommunale Körperschaften (VVK). Sie werden durch die Richtlinien über die  
Zuweisungen des Freistaats Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommu-
nalen Finanzausgleich (FA-ZR 2006) ergänzt.

1. Förderfähige Maßnahmen

Im Rahmen des Art. 10 FAG werden gefördert:

•	Schulen (einschließlich schulischer Sportanlagen),
•	Schülerheime,
•	Kindertageseinrichtungen und
•	sonstige öffentliche Einrichtungen.

Als „sonstige öffentliche Einrichtungen“ werden kommunale Theater- und Kon-
zertsaalbauten gefördert, wenn die Kommune für den Spielbetrieb Zuschüsse des 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erhält.

Zuweisungsfähig sind grundsätzlich Neubau, Umbau, Erweiterung und Generalsa-
nierung. Die Förderung von Nutzungsentgelten (Leasingraten, Pacht oder Miete) ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Lediglich im Bereich der Kindertageseinrichtungen 
können Anmietungen auf der Grundlage eines entsprechenden Haushaltsvermerks 
gefördert werden.

Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen sind grundsätzlich nicht zuweisungs-
fähig. Allerdings können die Kosten einer „Generalsanierung“ gefördert werden, 
wenn die Generalsanierung wirtschaftlich ist und dadurch ein an sich notwendiger 
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Neubau vermieden wird. Ferner müssen die zuweisungsfähigen Kosten minde-
stens 25 Prozent der vergleichbaren Neubaukosten betragen. Werden Generalsa-
nierungen erstmals 25 Jahre nach Inbetriebnahme eines Gebäudes fällig, ist ohne 
gesonderte Prüfung davon auszugehen, dass sie nicht durch mangelhaften Bauun-
terhalt veranlasst sind.

Zuweisungsfähig ist auch der Erwerb eines Gebäudes (abzüglich der auf den Grund
erwerb entfallenden Kosten) einschließlich notwendiger Umbaumaßnahmen, wenn 
dadurch ein an sich notwendiger Neu- oder Erweiterungsbau vermieden wird.

Empfänger staatlicher Zuweisungen nach Art. 10 FAG sind ausschließlich Gemein-
den, Landkreise, Bezirke, Verwaltungsgemeinschaften, Schulverbände und kom-
munale Zweckverbände, nicht aber selbständige Kommunalunternehmen des öf-
fentlichen Rechts oder kommunale Unternehmen in den Rechtsformen des Privat-
rechts.

Wird eine Baumaßnahme von einem anderen Träger durchgeführt (zum Beispiel 
Bau einer Kindertageseinrichtung durch eine kirchliche oder freie Institution) und 
beteiligt sich die Kommune mit einem Baukostenzuschuss, so kann die Kommu-
ne staatliche Zuweisungen zu diesem Baukostenzuschuss erhalten. Wesentliche 
Voraussetzung ist, dass die Baumaßnahme des anderen Trägers der Kommune 
die Last einer eigenen Baumaßnahme abnimmt und der Maßnahmeträger die son-
stigen Fördervoraussetzungen erfüllt.

2.	Allgemeine Voraussetzungen für die Gewährung staatlicher 
	 Zuweisungen zu förderfähigen Maßnahmen sind:

•	 Finanzielle Leistungsfähigkeit
Die Kommune muss in der Lage sein, die notwendigen Eigenmittel aufzubringen 
und auch die zu erwartenden Folgekosten in der Zukunft zu finanzieren.

•	 Fachliche Genehmigung
Vor Beginn einer Baumaßnahme müssen in der Regel die Planunterlagen fach-
lich geprüft werden.

•	 Bindungsfrist
Eine geförderte Baumaßnahme muss mindestens 25 Jahre für den Zuweisungs-
zweck verwendet werden; bei kürzerer Nutzungszeit ist ein zeitanteiliger Betrag 
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zurückzuerstatten, es sei denn, das Projekt wird für andere förderfähige kom-
munale Zwecke oder zur Erfüllung anderer kommunaler Aufgaben des Zuwei-
sungsempfängers verwendet und es werden hieraus keine entsprechenden Ein-
nahmen erzielt.

•	 Bewilligung
Vor Beginn der Baumaßnahme bedarf es eines entsprechenden Bewilligungs-
bescheides oder der vorherigen Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 
durch die Bewilligungsbehörde. (Das Fehlen dieser Voraussetzung hat zwingend 
den Förderausschluss zur Folge).

•	 Keine Mehrfachförderung 
Mehrfachförderungen einer Maßnahme aus verschiedenen Haushaltsansätzen 
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Werden für ein Vorhaben ausnahmsweise 
neben der Förderung aus dem Finanzausgleich auch andere Zuweisungen zu 
denselben Kosten gewährt, wird dies bei der Festsetzung des Fördersatzes be-
rücksichtigt.

Unabhängig von einer Förderung zu beachtende Voraussetzungen, die Einfluss 
auch auf das Förderrecht haben, sind:
•	 Wirtschaftlichkeit

Bereits im Kommunalrecht ist der Grundsatz der sparsamen und wirtschaft-
lichen Haushaltsführung verankert. Staatliche Zuweisungen werden auch nur 
dann gewährt, wenn die Maßnahme wirtschaftlich geplant ist.

•	 Beachtung der Vergabevorschriften
Fördermittel dürfen nur gewährt werden, wenn die von den Kommunen anzu-
wendenden Vergabevorschriften eingehalten sind. Festgestellte Verstöße füh-
ren zu Rückforderungen.

3. Zuweisungsfähige Kosten

Grundlage für die staatliche Förderung kommunaler Baumaßnahmen sind nicht die 
tatsächlichen Gesamtkosten, sondern die so genannten zuweisungsfähigen Kos
ten. Hierdurch wird nach dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit eine Beteiligung des Freistaates Bayern an nicht notwendigen kostspie-
ligen Bauausführungen vermieden. Die zuweisungsfähigen Kosten werden auf der 
Basis von objektivierten und überwiegend pauschalierten Bemessungsgrundlagen 

59E. Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs



ermittelt. Hierbei werden auch freiwillige unentgeltliche Leistungen der Gemeinde-
bürger bei den zuweisungsfähigen Kosten berücksichtigt.

Nicht zuweisungsfähig sind vor allem:
•	 Kosten für den Grunderwerb,
•	 Kosten der öffentlichen Erschließung,
•	 Kosten der beweglichen Einrichtung (ausgenommen die erstmalige berufsspezi-

fische Ausstattung bei Berufsschulen),
•	 Kosten der Verwaltungs- und Behördenleistungen sowie
•	 Kosten für Wohnräume.

Um die Ermittlung der zuweisungsfähigen Kosten zu vereinfachen, wurden für die 
einzelnen Maßnahmegruppen so genannte Kostenrichtwerte festgelegt. Die Kos
tenrichtwerte werden jährlich überprüft und bei Bedarf der Kostenentwicklung an-
gepasst.

Bei Neubaumaßnahmen und Erweiterungsbauten gelten diese Kostenrichtwerte als 
Kostenpauschalen. In diesen Fällen hat der Maßnahmeträger die Höhe der tatsäch-
lich entstandenen Kosten nicht mehr nachzuweisen. Bei Umbauten und Generalsa-
nierungen gelten die Kostenrichtwerte als Kostenhöchstwerte. Der Bauträger muss 
daher die Kosten nachweisen; die angefallenen Kosten werden maximal bis zur Hö-
he des Kostenhöchstwerts anerkannt.

Bemessung der Höhe der Zuweisung

Bei der Bemessung der staatlichen Zuweisungen sind neben den zuweisungsfä-
higen Kosten auch die finanzielle Lage des Zuweisungsempfängers, die Bedeutung 
der Baumaßnahme, ein über das Hoheitsgebiet des Zuweisungsempfängers hinaus-
gehendes Einzugsgebiet, das Staatsinteresse und die Höhe der verfügbaren staatli-
chen Haushaltsmittel zu berücksichtigen.

Die finanzielle Lage einer Kommune ist insbesondere nach folgenden Kriterien zu 
beurteilen:
•	 Finanzkraft;
•	 Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Umlagebelastung;
•	 Verhältnis der Finanzkraft zu den Schuldendienstleistungen;
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•	 Größe einer Baumaßnahme im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaus-
halts;

•	 Möglichkeit zur Erhebung von Beiträgen und kostendeckenden Gebühren bei 
kostenrechnenden Einrichtungen.

Die Bedeutung der Baumaßnahme für das Staatsinteresse und die Höhe der ver-
fügbaren Mittel wurden bei der Festsetzung der Rahmensätze für die Förderung 
der Einzelmaßnahmegruppen berücksichtigt. Bei Schulen und Kindertageseinrich-
tungen können deshalb in begründeten Ausnahmefällen bis zu 80 Prozent, bei 
Theater- und Konzertsaalbauten bis zu 60 Prozent der zuweisungsfähigen Kosten 
gefördert werden. Für Kommunen, deren finanzielle Lage dem Landesdurchschnitt 
vergleichbarer Kommunen entspricht, kann bei der Förderung von Schulen und 
Kindertageseinrichtungen von einem Orientierungswert von 35 Prozent ausgegan-
gen werden.

Zuweisungsantrag und Bewilligung

Zuweisungsanträge sind schriftlich und unter Verwendung der amtlichen Formblät-
ter bei den Regierungen als zuständigen Bewilligungsbehörden einzureichen. So-
weit die Rechtsaufsichtsbehörde nicht selbst Bewilligungsbehörde ist, erhält die–
se einen Abdruck des Antrags. Dem Zuweisungsantrag müssen insbesondere auch 
ein Finanzierungsplan sowie eine Übersicht über die finanziellen Verhältnisse der 
Kommune beigefügt werden. Sind an der Finanzierung oder Nutzung eines Bauvor-
habens mehrere Kommunen beteiligt, so ist die Finanzlage aller Kommunen darzu-
stellen. Darüber hinaus ist in diesen Fällen eine Übersicht notwendig, aus der sich 
die Verteilung der Kosten und der Folgelasten auf die beteiligten Kommunen er-
gibt. Werden nach Art. 10 FAG geförderte Projekte vermietet, ist die Vorlage einer 
Mietberechnung sowie einer Bestätigung erforderlich, wonach das Mietentgelt kei-
ne durch die staatlichen Zuweisungen gedeckten Investitionskostenanteile enthält.

Die Zuweisungen aus Mitteln des Art. 10 FAG werden von der Regierung durch 
schriftlichen Bescheid bewilligt. Nach Fertigstellung der Maßnahme ist grundsätz-
lich ein Verwendungsnachweis vorzulegen, aus dem die zweckentsprechende Ver-
wendung der Mittel erkennbar ist. Hierzu gehört, dass
•	 die der Bemessung der Zuweisung zugrunde gelegten förderfähigen Aufwen-

dungen erreicht wurden (rechnungsmäßiger Nachweis),
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•	 die Maßnahme plangemäß wirtschaftlich ausgeführt wurde (fachtechnischer 
Nachweis) und

•	 die Vergabe der Bauarbeiten ordnungsgemäß erfolgte.

Bei Maßnahmen, deren zuweisungsfähige Kosten aufgrund von Kostenpauschalen 
(Neubauten und Erweiterungsbauten) festgesetzt wurden, ist kein rechnungsmä-
ßiger Nachweis zu führen.

Alternativ zum Verwendungsnachweis haben Kommunen bei Förderungen mit Ko-
stenpauschalen, die jeweils ausschließlich aus Landesmitteln erfolgen, grundsätz-
lich auch die Möglichkeit, zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung 
der Fördermittel eine Verwendungsbestätigung vorzulegen. Die Vorlage einzelner 
Nachweise entfällt dadurch.

4. Besonderheiten der Schulbauförderung

Die Grundsätze über die in Schulen erforderlichen Räume und deren Größe sind in 
der Schulbauverordnung vom 30. Dezember 1994 (GVBl. 1995 S. 61) enthalten. 
Die Kommunen können bei der Planung von Schulgebäuden von den Vorgaben der 
Schulbauverordnung nach oben und unten abweichen. Allerdings wird bei der För-
derung nur die Fläche anerkannt, die nach der Schulbauverordnung angemessen 
ist. Bei einer Abweichung nach unten ist nur die tatsächlich errichtete Fläche för-
derfähig. Die Vorgaben der Schulbauverordnung bilden somit eine Obergrenze für 
die Förderung.

Der Kostenrichtwert für Schulgebäude beträgt im Jahr 2010 3.299 Euro pro Qua-
dratmeter zuweisungsfähige Hauptnutzfläche. Für die Errichtung von überdachten 
Sportstätten und Freisportanlagen sind eigene bedarfsgerechte Kostenrichtwerte 
festgelegt worden.

Im Rahmen des Sonderprogramms „FAGplus15“ fördert der Freistaat zu Sonder-
konditionen kommunale Bauinvestitionen zum Ausbau gebundener und offener 
Ganztagsschulstandorte. Voraussetzung hierfür ist die förmliche Genehmigung 
der Ganztagsschule am Schulstandort. Grundlage der Förderung ist ein individu-
ell abgestimmtes pädagogisches Konzept der Ganztagsschule, gefördert wird der 
für einen Ganztagsschulbetrieb notwendige Raumbedarf. Zur Vermeidung von Här-
ten wird die für Förderungen nach Art. 10 FAG allgemein geltende Bagatellgrenze       
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(=  Mindesthöhe der förderfähigen Kosten) von 100.000 Euro halbiert. Die Kommu-
nen erhalten zudem einen Aufschlag von 15 Prozentpunkten auf ihren „üblichen“ 
Fördersatz. Bei landesdurchschnittlichen Finanzdaten einer Kommune beträgt die 
Förderung somit 50 Prozent der förderfähigen Kosten.

5. Besonderheiten der Förderung von Kindertageseinrichtungen

Unter den Begriff der Kindertageseinrichtung fallen insbesondere Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Horte und Häuser sowie Netze für Kinder (siehe Art. 2 Absatz 
1 BayKiBiG). Eine Baumaßnahme ist förderfähig, soweit sie sich auf Plätze be-
schränkt, die als bedarfsnotwendig bestimmt oder anerkannt sind, und die übrigen 
Fördervoraussetzungen vorliegen.

Die förderfähigen Kosten betragen nach dem BayKiBiG maximal zwei Drittel der 
notwendigen Kosten; der Träger hat von den notwendigen Kosten der Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten ein Drittel selbst aufzubringen. Zu den restlichen zwei 
Dritteln (= förderfähige Kosten) gewährt der Staat den Kommunen Finanzhilfen aus 
Mitteln des Art. 10 FAG.

Für die verschiedenen Typen von Tageseinrichtungen wurden Raumprogrammemp-
fehlungen entwickelt, die jeweils die maximal förderfähigen Hauptnutzflächen ent-
halten. Die Kommunen können bei der Planung nach oben oder unten abweichen 
(Regelung wie bei Schulen). Den zuweisungsfähigen Kosten liegt derzeit (2010) 
einheitlich ein Kostenrichtwert von 3.420 Euro pro Quadratmeter zuweisungsfä-
hige Hauptnutzfläche zugrunde.
Bei Kindertageseinrichtungen ist auch eine zeitlich beschränkte Förderung mit 
Ausnahmecharakter für die Anmietung von Räumen möglich, wenn sich dadurch 
Investitionen zur Abdeckung eines nur vorübergehenden Bedarfs erübrigen oder 
bei einem langfristigen Bedarf der Zeitraum bis zur Erstellung der jeweiligen Kin-
dertageseinrichtung überbrückt werden kann. Die Mietdauer darf höchstens fünf 
Jahre betragen.

Außerhalb der Förderung nach Art. 10 FAG stellt der Freistaat den Kommunen für 
die Schaffung zusätzlicher Kinderkrippenplätze in den Jahren 2008 bis 2011 wei-
tere 100 Millionen Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit Bundesmitteln von 340 
Millionen Euro soll damit über ein Sonder-Investitionsprogramm „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung“ ein bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder 
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unter drei Jahren erreicht werden. Sofern diese Mittel nicht ausreichen, wird das 
bayerische Sonderprogramm mit denselben Förderkonditionen fortgesetzt, bis das 
Ziel eines bedarfsgerechten Ausbaus erreicht ist.

Gefördert werden diese Bauinvestitionen mit einem Mindestfördersatz von 60 Pro-
zent der förderfähigen Kosten. Hinzu kommt für finanzschwache Kommunen ein 
Zuschlag von bis zu 20 Prozentpunkten. Im Durchschnitt können die Kommunen 
für neue Krippenplätze mit einer 70-prozentigen Förderung der Baukosten aus die-
sem Sonderprogramm rechnen. Außerdem erhalten sie für jeden neu geschaffenen 
Krippenplatz zusätzlich eine Ausstattungspauschale in Höhe von 1.250 Euro.

Bayern ist damit das einzige Land, das den Kommunen mit zusätzlichen Landesmit-
teln beim Ausbau von Kinderkrippenplätzen großzügig unter die Arme greift.

6.	Besonderheiten bei der Förderung von kommunalen Theater- und 
Konzertsaalbauten

Förderfähig sind Investitionen für professionelle kommunale Theaterbauten und 
kommunale Konzertsaalbauten, wenn die Kommune für den Spielbetrieb Betriebs-
kostenzuschüsse des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
erhält. Als kommunale Theater gelten dabei auch solche, die zwar in privater 
Rechtsform geführt werden, auf die jedoch eine Kommune beherrschenden Ein-
fluss ausüben kann.

Zuweisungsfähig sind die Aufwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
und Sanierungen sowie für technische Einbauten im Bereich der Bühne und des Zu-
schauerraumes, soweit diese Baumaßnahmen für den Spielbetrieb notwendig sind.

Die Förderanträge sind über die Regierungen dem Staatsministerium der Finanzen 
vorzulegen, das nach Anhörung der beteiligten Ministerien über die grundsätzliche 
Förderfähigkeit eines Vorhabens entscheidet. Das förmliche Bewilligungsverfahren 
obliegt den Regierungen.
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IX. �Straßenbau und Öffentlicher Personennahverkehr

1. Straßenbau und -unterhalt

Für den Bau und Unterhalt von Kommunalstraßen stehen Mittel aus dem Kraftfahr-
zeugsteuerverbund und nach dem Entflechtungsgesetz Mittel des Bundes für Inve-
stitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zur Verfü-
gung.

Der Straßenanteil der Mittel aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund ist zum Bau, 
Ausbau und Unterhalt von Kreis- und Gemeindestraßen sowie von Ortsdurch-
fahrten von Bundes- und Staatsstraßen, soweit diese in der Baulast von Gemein-
den stehen, und zum Bau und Ausbau von Geh- und Radwegen bestimmt. Zudem 
kann derzeit im Rahmen eines daraus finanzierten Sonderprogramms auch der Bau 
von in gemeindlicher Sonderbaulast stehenden Ortsumfahrungen beziehungsweise 
Entlastungsstraßen im Zug von Staatsstraßen gefördert werden. Für das Jahr 2010 
wurde dieses Sonderprogramm auch auf die Förderung der Änderung von beste-
henden Kreuzungen zwischen Staats- und Gemeinde- oder Kreisstraßen sowie zwi-
schen Staats- und Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit die betroffenen Kommunen 
die Änderungskosten übernehmen, und des Baus von unselbstständigen Radwe-
gen sowie unselbstständigen Geh- und Radwegen an Staatsstraßen, soweit die Ge-
meinde die Kosten übernimmt, ausgeweitet.

Die Verteilung des Straßenanteils aus dem Kfz-Steueraufkommen erfolgt zum Teil 
in Form von Pauschalzuweisungen, deren Höhe vom örtlichen Aufkommen oder der 
Länge des Kommunalstraßennetzes abhängt, und zum Teil in Form von gezielten 
Zuweisungen zu Baumaßnahmen.

Beteiligung am örtlichen Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer 
(Art. 13a FAG)

Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern sind im Rahmen des Kraftfahrzeug-
steuerverbundes grundsätzlich am örtlichen Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer 
beteiligt. Maßgebender Stichtag für die Einwohnerzahl ist der 30. Juni des jeweils 
vorvorhergehenden Jahres.
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Das örtliche Aufkommen an Kraftfahrzeugsteuer einer Gemeinde ist die Kraftfahr-
zeugsteuer, die für Kraftfahrzeuge entrichtet wird, die in dieser Gemeinde ihren 
Standort haben. Nach diesem Betrag, der vom zuständigen Finanzamt ermittelt 
wird, richtet sich im Rahmen der Verteilung der Mittel aus dem Kraftfahrzeugsteu-
erverbund die Beteiligung am örtlichen Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer. Der 
Prozentsatz der Beteiligung hängt vom Umfang der Straßenbaulast ab. Er beträgt 
im Jahr 2010 15,9 Prozent bei Gemeinden mit Baulast an den Ortsdurchfahrten 
von Bundesstraßen (Gemeinden mit mehr als 80.000 Einwohnern, § 5 Absatz 2 
FStrG), 11,7 Prozent bei Gemeinden, die die Baulast an den Ortsdurchfahrten der 
Staatsstraßen zu tragen haben (Gemeinden mit mehr als 25.000 Einwohnern, Art. 
42 BayStrWG) und 7,6 Prozent bei sonstigen Gemeinden mit mehr als 5.000 Ein-
wohnern.

Gemeinden der letzten Gruppe können auf die Beteiligung am örtlichen Aufkom-
men verzichten. Sie sind fünf Jahre an ihre getroffene Wahl gebunden. Sie erhalten 
dann Straßenunterhaltungszuschüsse. Die den Gemeinden aus ihrer Beteiligung 
am örtlichen Aufkommen zufließenden Mittel sind zweckgebunden – entsprechend 
der allgemeinen Zweckbestimmung des Kraftfahrzeugsteuerverbundes – zu ver-
wenden. Ein Verwendungsnachweis ist jedoch nicht erforderlich.

Straßenunterhaltungszuschüsse für Gemeinden  
(Art. 13b Absatz 2 Satz 1 FAG)

Gemeinden, die nicht am örtlichen Aufkommen an der Kraftfahrzeugsteuer beteiligt 
sind, also Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern oder Gemeinden, die von 
dem oben geschilderten Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, erhalten im Rahmen 
des Kraftfahrzeugsteuerverbundes Pauschalzuweisungen. Diese richten sich nach 
der Länge des im Bestandsverzeichnis eingetragenen Gemeindestraßennetzes (Ge-
meindeverbindungsstraßen und Ortsstraßen) am 1. Januar des jeweiligen Jahres. 
Im Jahr 2010 betragen sie 1.200 Euro je Kilometer Gemeindestraße. Die Mittel 
sind in erster Linie für die Unterhaltung der Gemeindestraßen bestimmt. Soweit 
sie hierfür nicht benötigt werden, können sie auch zur Finanzierung von Straßen-
baumaßnahmen verwendet werden. Ein Verwendungsnachweis ist nicht zu führen.
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Kreisstraßenpauschalen (Art. 13b Absatz 1 FAG)

Die Landkreise erhalten für den Bau und Ausbau sowie die Unterhaltung ihrer 
Kreisstraßen im Rahmen des Kraftfahrzeugsteuerverbundes Pauschalzuweisungen, 
die nach der Länge des Kreisstraßennetzes bemessen werden. Dabei hängt die Hö-
he der Zuweisung je Kilometer Kreisstraße von der Relation zwischen der Länge 
des Kreisstraßennetzes und der Einwohnerzahl des jeweiligen Landkreises ab. Je 
länger das Kreisstraßennetz im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist, desto höher sind 
die Zuweisungen. Die Staffelung reicht im Haushaltsjahr 2010 von 660 Euro für 
jeden ersten Kilometer je 1.000 Einwohner bis zu 5.450 Euro für jeden vierten und 
weiteren Kilometer je 1.000 Einwohner.

Der Berechnungsmodus ergibt sich aus folgendem Beispiel für einen Landkreis mit 
110.000 Einwohnern und einem Kreisstraßennetz von 340 Kilometern:

		  Euro	 Euro 
	 km	 je km	 insgesamt
erste Kilometer je 1.000 Einwohner	 110	 660	 72.600
zweite Kilometer je 1.000 Einwohner	110	 2.900	 319.000
dritte Kilometer je 1.000 Einwohner	 110	 3.890	 427.900
vierte und weitere
Kilometer je1.000 Einwohner	   10	 5.450	    54.500
	 340		  874.000

Härtefonds (Art. 13c FAG)

Für den Härtefonds stehen in 2010 10,39 Prozent des Kraftfahrzeugsteuerauf-
kommens im Verbundzeitraum zur Verfügung. Er ist zum Ausgleich von Härten 
bestimmt, die sich bei der pauschalen Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer ergeben 
können.

40 Prozent der Härtefondsmittel werden zur Förderung des Baus oder Ausbaus 
kommunaler Straßen verwendet, soweit dieser zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse in den Gemeinden dringend notwendig ist und für den Vorhabensträger 
eine Härte darstellt (zum Beispiel infolge besonders hoher Kosten einer Straßen-
baumaßnahme pro Kilometer Ausbaulänge oder weil das Vorhaben trotz ange-
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spannter Finanzlage unverzüglich durchgeführt werden muss). Teilweise handelt es 
sich hierbei um eine Komplementärfinanzierung zur Förderung nach dem BayGVFG 
(siehe auch „Finanzhilfen des Bundes für die Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse in den Gemeinden“). Zudem werden daraus auch die Kosten für die Besei-
tigung von Elementarschäden an Kommunalstraßen und Brücken (zum Beispiel 
Hochwasserschäden) gefördert.

Zudem können Kommunen, die infolge ihrer klimatischen Verhältnisse überdurch-
schnittlich durch den Winterdienst belastet sind, seit 2007 aus diesem Teil des 
Härtefonds wieder Pauschalzuweisungen erhalten.

Weitere Einzelheiten und die Voraussetzung der Gewährung von Winterdienstko-
stenpauschalen sind auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen unter www.stmf.bayern.de/kommunaler_finanzausgleich/allgemeines/
winterdienst abrufbar.

60 Prozent der Härtefondsmittel dürfen „für sonstige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ verwendet werden. Hierunter fal-
len zum Beispiel der Bau oder Ausbau von auf besonderen Bahnkörpern geführten 
Verkehrswegen der S- und U-Bahnen, Straßenbahnen sowie der Bau oder Ausbau 
von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, zentralen Omnibusbahnhöfen, verkehrs-
wichtigen Umsteigeanlagen usw. (siehe 2.).

Finanzhilfen des Bundes für die Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse in den Gemeinden

Bis zum 31. Dezember 2006 gewährte der Bund den Ländern Finanzhilfen für Inve-
stitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (§1 GVFG).

Als ein Ergebnis der Föderalismusreform lief die Bundeskompetenz zu diesem 
Zeitpunkt aus. Den Ländern stehen ab 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2019 als 
Kompensation für die bisherigen Finanzhilfen jährliche Beträge aus dem Bundes-
haushalt zu. Diese sind bis Ende 2013 festgelegt und für die Verwendungsbereiche 
der bisherigen Finanzhilfen zweckgebunden. Für die Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse in den Gemeinden stehen den Ländern insgesamt jährlich 1.335,5 
Millionen Euro zu. Auf Bayern entfällt dabei ein Prozentsatz von 14,686293 (dies 
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entspricht einem Betrag von rund 196 Millionen Euro). Ab 1. Januar 2014 entfällt 
die aufgabenbereichsbezogene Zweckbindung, die investive Zweckbindung an sich 
bleibt jedoch bestehen. Die bisher ergänzenden Bundesprogramme nach § 6 Ab-
satz 1 GVFG werden fortgeführt. Näheres regelt das Gesetz zur Entflechtung von 
Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG), das 
am 5. September 2006 als Teil des Föderalismusreform-Begleitgesetzes erlassen 
wurde.

Als Ausgleich für das entfallende GVFG hat Bayern mit dem BayGVFG ab 1. Januar 
2007 eine landesrechtliche Regelung geschaffen. Danach können aus diesen Mit-
teln Zuwendungen an Kommunen zum Bau oder Ausbau von u.a.
•	 verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen mit Ausnahme von Anlieger- und Er-

schließungsstraßen,
•	 besonderen Fahrspuren für Omnibusse,
•	 verkehrswichtigen Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz,
•	 verkehrswichtigen zwischenörtlichen Straßen,
•	 Straßen im Zusammenhang mit der Stilllegung von Eisenbahnstrecken,
•	 Verkehrsleitsystemen sowie von Umsteigeparkplätzen zur Verringerung des mo-

torisierten Individualverkehrs,
•	 öffentlichen Verkehrsflächen für in Bebauungsplänen ausgewiesene Güterver-

kehrszentren sowie
•	 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, soweit eine Kommune Träger der Straßenbau-

last der kreuzenden Straße ist,
gewährt werden.

2. Öffentlicher Personennahverkehr

Förderung des Baus und Ausbaus von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionen für Nahverkehrseinrichtungen stehen Landes-
mittel nach dem BayGVFG und weiterhin auch nach § 3 Abs. 1 Satz 2 EntflechtG 
i.V.m. § 6 Abs. 1 GVFG Bundesmittel für die Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse in den Gemeinden und des Finanzausgleichsgesetzes sowie Zuweisungen des 
Bundes nach dem Gesetz zur Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs 
zur Verfügung.
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Gefördert werden
•	 der Bau und Ausbau von Verkehrswegen der Straßenbahnen, Hoch- und Un-

tergrundbahnen sowie Bahnen besonderer Bauart, soweit sie dem öffentlichen 
Personennahverkehr dienen und auf besonderen Bahnkörpern geführt werden,

•	 der Bau oder Ausbau von zentralen Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrich-
tungen sowie von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten, soweit sie dem öf-
fentlichen Personennahverkehr dienen sowie

•	 Beschleunigungsmaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr, insbe-
sondere rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme und technische Maßnahmen 
zur Steuerung von Lichtsignalanlagen.

Die FAG-Mittel nach Art. 13c Abs. 2 FAG werden als Komplementärförderung zu 
den Bundes- und Landesmitteln für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in 
den Gemeinden gewährt.

Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz

Die Aufgabenträger des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (Land-
kreise und kreisfreie Gemeinden) erhalten Zuweisungen für Vorhaltekosten aus 
Nahverkehrsleistungen und für gemeinwirtschaftliche Leistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr. Die Zuweisungen werden im Wege einer Festbetragsfinanzie-
rung als Pauschalen gewährt. Bei der Mittelverteilung werden seit 2004 auch Koo-
perationen als Kriterium mit einbezogen.

Der Berechnungsmaßstab umfasst folgende Kriterien:
•	 gefahrene Nutzplatzkilometer im Gebiet des Aufgabenträgers,
•	 Umfang, in dem der Aufgabenträger die allgemeinen Anforderungen des ÖPNV 

(bedarfsgerechte Strecken und Bedienungsangebote, integrierte Taktangebote, 
Fahrzeuge entsprechend dem Stand der Technik, Verknüpfung mit dem Indivi-
dualverkehr, Berücksichtigung der Belange behinderter und älterer Menschen) 
erfüllt,

•	 Umfang, in dem der Aufgabenträger den Bedienungsstandard (angemessene Er-
schließung mit ÖPNV unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit, nachfrageorientierter Bedienungstakt, Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Bedürfnisse in Verdichtungsräumen und ländlichen 
Bereichen) erfüllt,
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•	 erforderlicher Aufwand zur Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsbedie-
nung,

•	 finanzielle Leistungsfähigkeit des Aufgabenträgers und
•	 Qualität einer vorhandenen oder neu zu gründenden Verkehrskooperation, ins-

besondere der Grad der erreichten Verkehrsverbesserung sowie der Nutzen für 
die Allgemeinheit.

Die Aufgabenträger müssen dabei einen Mindesteigenmitteleinsatz von 33 1/3 Pro-
zent des Gesamtdefizits erbringen.

X. �Ausgleich an die Bezirke nach Art. 15 FAG

Der Staat gewährt den Bezirken nach Art. 15 FAG eine Zuweisung zu den Bela-
stungen, die ihnen insbesondere als Träger der überörtlichen Sozialhilfe erwach-
sen.

Bis zum Jahr 2003 basierte der Verteilungsmodus für den Ausgleich an die Bezirke 
ausschließlich auf dem Verhältnis der tatsächlichen Nettoausgaben (insbesondere  
bei der Sozialhilfe) zur finanziellen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Bezirks. Dies 
hatte zur Folge, dass das Ausgabeverhalten eines Bezirks die Höhe der Ausgleichs-
leistungen, die er erhielt, unmittelbar beeinflussen konnte. Um diesen Effekt abzu-
bauen und vermehrt Sparanreize zu setzen, wurde die Berechnung der staatlichen 
Zuweisungen umgestellt und wurden die Nettoausgaben als ausschließliches Bela-
stungskriterium schrittweise durch das strategieunanfällige Kriterium der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung nach Sozialhilfe-Risikogruppen ersetzt.

Im Jahr 2010 wird der Finanzbedarf der Bezirke zu 65 Prozent nach der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung und zu 35 Prozent nach der Höhe der einschlägigen 
Nettoausgaben bemessen. Dem so errechneten fiktiven Finanzbedarf wird die Ein-
nahmemöglichkeit – berechnet auf Basis der Umlagekraft – gegenübergestellt.

Die Bedarfsbemessung basiert bei den Zuweisungen an die Bezirke auf einem fik-
tiven Einwohneranteil. Dieser wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl Bayerns mit 
dem jeweils für den einzelnen Bezirk ermittelten Vomhundertsatz vervielfacht wird. 
Anders als bei den Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und Landkreise, wird als 
Indikator für den Bedarf des einzelnen Bezirks nicht nur der „normale“ Einwohner 
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angesetzt, sondern es werden spezielle Bevölkerungsgruppen, bei denen eine grö-
ßere Wahrscheinlichkeit für den Leistungsbezug besteht, nach den entstehenden 
Kosten der dadurch abgebildeten Haupthilfearten gewichtet und so ein gewichteter 
Einwohnerwert errechnet (Bevölkerungskomponente). Für die Aufgabe der Einglie-
derungshilfe wird die Zahl der Menschen mit schwerer Behinderung herangezogen, 
für die Hilfe zur Pflege werden die Einwohner berücksichtigt, die das 75. Lebens-
jahr vollendet haben. Daneben wird noch gesondert die Verteilung der tatsäch-
lichen Nettoausgaben für die Sozialhilfe errechnet (Ausgabenkomponente). Der 
Anteil des einzelnen Bezirks an dem rechnerisch ermittelten Einwohnerwert aller 
Bezirke beziehungsweise bei der Ausgabenkomponente an den gesamten Netto-
ausgaben aller Bezirke wird jeweils in einem Vomhundertsatz ausgedrückt. Danach 
wird aus den Vomhundertsätzen entsprechend der festgelegten Gewichtung (65 
Prozent der Bevölkerungskomponente, 35 Prozent der Ausgabenkomponente ein 
zusammengefasster Vomhundertsatz errechnet, der Basis für die fiktiven Einwoh-
neranteile ist.

Bei der Berechnung der Zuweisung wird ähnlich wie bei den Landkreisschlüssel-
zuweisungen zunächst eine „Ausgangsmesszahl“ gebildet. Diese wird gefunden, 
indem der fiktive Einwohneranteil des Bezirks mit einem Grundbetrag vervielfäl-
tigt wird. Der Grundbetrag ist dabei eine Rechengröße zur Verteilung der vorge-
gebenen Ausgleichsmasse unter Berücksichtigung von fiktivem Finanzbedarf und 
Einnahmesituation. 

Die „Ausgangsmesszahl“ wird dann einer „Umlagekraftmesszahl“ gegenüberge-
stellt. Jeder Bezirk erhält als Zuweisung einen bestimmten Prozentsatz (2010: 75 
Prozent) des Betrages, um den die Umlagekraftmesszahl hinter der Ausgangsmes-
szahl zurückbleibt. Die Umlagekraftmesszahl beträgt 2010 17 Prozent der Umla-
gegrundlagen (2009: 18 Prozent) nach Art. 21 Absatz 3 Satz 2 FAG (Steuerkraft-
zahlen, sowie 80 Prozent der Gemeindeschlüsselzuweisungen des vorangegan-
genen Haushaltsjahres).

Im Jahr 2010 stehen für den Sozialhilfeausgleich gemäß Art. 15 FAG insgesamt 
583,6 Millionen Euro zur Verfügung.
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XI. Belastungsausgleich „Hartz IV“

Die seit 1. Januar 2005 wirksame Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozi-
alhilfe für erwerbsfähige Hilfesuchende zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de („Hartz IV“) hat auch die bayerischen Kommunen in Ihrer Gesamtheit deutlich 
entlastet. Bei den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden sind die Be- und Entla-
stungswirkungen der Reform jedoch sehr unterschiedlich angekommen. Auch die 
zum 1. Januar 2006 eingetretene Zuständigkeitsänderung bezüglich Ausländern, 
Aussiedlern und Spätaussiedlern in der Grundsicherung für Arbeitssuchende und 
der Sozialhilfe hat die Belastungssituation der Kommunen nochmals entscheidend 
verändert. Beide Reformen haben insgesamt zu einer deutlichen Entlastung der Be-
zirke geführt, die sich über die zu zahlende Bezirksumlage auch auf die Landkreise 
und kreisfreien Gemeinden auswirkt. Da die Entlastungen über eine Senkung der 
Bezirksumlage anders streuen, als bei Landkreisen und kreisfreien Gemeinden Be-
lastungen durch die neuen Aufgaben angefallen sind, wurde ein spezieller Ausgleich 
vorgesehen, um Mehrbelastungen von Landkreisen und kreisfreien Gemeinden, im 
Verhältnis zum Ausgangsjahr 2004 vorwiegend interkommunal auszugleichen.

Grundgedanke ist, dass die Bezirke, die ausnahmslos entlastet sind, ihre Entla-
stungen in vollem Umfang über eine Senkung der Bezirksumlage an die Landkreise 
und kreisfreien Gemeinden weitergeben. Ergänzend hierzu wird auf der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Gemeinden ein Belastungsausgleich durchgeführt. Die-
ser findet jeweils im Folgejahr statt. Im Jahr 2006 wurde mit einem Ausgleichsvo-
lumen von 50 Millionen Euro der Belastungsausgleich zu den Hartz-IV Belastungen 
des Jahres 2005 durchgeführt. Im Jahr 2007 wurde der Ausgleich auf die Folgen 
der Änderung der Zuständigkeit für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spät-
aussiedler ab dem 1. Januar 2006 erweitert.

Seit dem Jahr 2008 (für Belastungen des Jahres 2007) werden die für den Ausgleich 
maßgebenden Be- und Entlastungen – mit Ausnahme der kommunalen Zweckaus-
gaben im SGB II – nicht mehr jährlich fortgeschrieben; stattdessen werden hierfür 
Festbeträge gebildet. Damit kann der tatsächliche Belastungsstand im Verhältnis 
zu einer hypothetischen Belastung, wie sie sich bei Fortschreibung des früheren 
Rechtsstands vor der Hartz-IV-Reform ergäbe, nicht mehr errechnet werden. Mit 
den Berechnungen kann jedoch Verteilungsgerechtigkeit bei der Ausschüttung des 
Ausgleichspools hergestellt werden.
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Finanziert wird der Ausgleich interkommunal über eine Umschichtung von Mitteln 
aus dem Ausgleich an die Bezirke nach Art. 15 FAG (2006 und 2007 45 Milionen 
Euro, seit 2008 50 Milionen Euro). Daneben speist der Freistaat seine Entlastungen 
durch die „Hartz IV-Reform“ (Entlastung beim staatlichen Wohngeld abzüglich Be-
lastungen durch Sonderausgleich für neue Bundesländer) in vollem Umfang in den 
Ausgleichsfonds mit ein. Auch hierfür wurde 2008 ein Festbetrag gebildet. Der An-
satz für den Belastungsausgleich 2010 beträgt 94,3 Milionen Euro.

Durch die Einführung des Belastungsausgleichs wurde eine wesentliche Forderung 
der Kommunen nach einem Ausgleich von Mehrbelastungen durch die „Hartz IV“- 
Reform erfüllt.

XII. �Krankenhausfinanzierung

Der Freistaat Bayern wendet im Jahr 2010 insgesamt 500 Millionen Euro für die 
Krankenhausinvestitionsförderung auf. Hinzu kommen in den Jahren 2009 bis 2011 
Bundesmittel aus dem Konjunkturpaket II von insgesamt 30 Millionen Euro.

Die Einzelheiten der Krankenhausfinanzierung werden in einem eigenen Abschnitt 
dargestellt (siehe G.).



F. Umlagen

Umlagen sind Leistungen der Gemeinden und Landkreise an die jeweils nächsthö-
here kommunale Ebene oder den Staat. Die Umlagen werden nach der Leistungs-
fähigkeit der Kommunen bemessen. Deshalb tragen sie neben den Schlüsselzuwei-
sungen zur Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs maßgeblich bei.

I. �Umlagen zwischen den kommunalen Ebenen

1. �Kreisumlagen

Die Landkreise erheben bei ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die so genannten Umlagegrund-
lagen. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen (siehe E. I. 1.) der kreisan-
gehörigen Gemeinden und 80 Prozent der im Vorjahr an die kreisangehörigen Ge-
meinden geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Um-
lagegrundlagen neu festgesetzt (2008 durchschnittlich 45,6 Prozent, 2009 durch-
schnittlich 45,3 Prozent). Sie wird bei den kreisangehörigen Gemeinden als den 
Umlageschuldnern in gleichen monatlichen Raten erhoben. Die Umlagesätze dür-
fen im jeweils laufenden Jahr nur einmal geändert werden. Dabei muss eine Erhö-
hung vor dem 1. Juni beschlossen sein.

2. �Bezirksumlagen

Ähnlich wie die Landkreise erheben die Bezirke eine Bezirksumlage bei ihren Land-
kreisen und kreisfreien Gemeinden.

Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftzahlen der Gemeinden und der gemeinde-
freien Gebiete und 80 Prozent der Gemeindeschlüsselzuweisungen des vorange-
gangenen Haushaltsjahrs.

Die durchschnittliche Bezirksumlage liegt 2009 bei 18,0 Prozent der Umlagegrund-
lagen.
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II. �Umlagen der Kommunen an den Freistaat Bayern 

1. �Krankenhausumlage

Krankenhausinvestitionskosten werden nach Maßgabe des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes (KHG) und des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) geför-
dert. Die hierfür erforderlichen Mittel werden vom Staat und von den kommunalen 
Aufgabenträgern je zur Hälfte zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Kommunen 
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wird im Wesentlichen über eine Umlage aufgebracht, die von den Landkreisen und 
kreisfreien Gemeinden erhoben wird (Art. 10b Absatz 3 FAG). Sie wird je zur Hälfte 
nach der Einwohnerzahl und den Umlagegrundlagen (siehe I. 2.) bemessen. Dane-
ben wird der Kommunalanteil über eine „örtliche Beteiligung“ der eigene Kranken-
hausbauvorhaben durchführenden Kommunen erbracht. Die „örtliche Beteiligung“ 
beträgt 10 Prozent der förderfähigen Kosten des Vorhabens (siehe G. I.).

Die Mittel, die durch diese Umlage bei den Kommunen erhoben werden, werden 
vom Freistaat Bayern vereinnahmt und noch im selben Jahr zur Förderung der 
Investitionen im Krankenhausbereich wieder verteilt.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist nicht unmittelbarer Teil des kommunalen Finanzaus-
gleichs, sie ist im Abschnitt C. I. näher beschrieben.

3.	Mitfinanzierung des Anteils Bayerns an den Lasten der Deutschen 
Einheit durch die bayerischen Kommunen

Die Kommunen wurden bislang entsprechend ihrer Beteiligung an den Steuerein-
nahmen – das sind im Bundesdurchschnitt etwa 40 Prozent – an den Lasten der 
Länder durch die Deutsche Einheit beteiligt. Etwa die Hälfte dieses Beitrages sollte 
über eine bundesrechtlich geregelte „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ erbracht 
werden, der Rest sollte von den Ländern individuell geregelt werden. In Bayern war 
die Aufbringung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils bis einschließlich 2007 
wie folgt geregelt:

Der Anteil, den die Kommunen insgesamt aufzubringen hatten, wurde nach dem 
Verhältnis der Steuereinnahmen der Kommunen und ihrer Einnahmen aus den 
Steuerverbünden zu den Gesamtsteuereinnahmen von Staat und Kommunen be-
messen. Der Anteil, den die einzelne Gemeinde zum Kommunalanteil an den Lasten 
der Deutschen Einheit zu erbringen hatte, bemaß sich nach ihrer Umlagekraft. Der 
Beitrag wurde in Form einer Umlage, der so genannten Solidarumlage erbracht.

Ab dem Jahr 2008 ist die Solidarumlage abgeschafft. Die Mitfinanzierung der ba-
yerischen Kommunen am Anteil Bayerns an den Lasten der Deutschen Einheit 
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beschränkt sich jetzt auf die bundesrechtlich vorgeschriebene „erhöhte Gewer-
besteuerumlage“ und auf die Verbundauswirkung. Die Verbundauswirkung liegt 
darin, dass der Mitfinanzierungsanteil des Landes an den Lasten der Deutschen 
Einheit die Masse des allgemeinen Steuerverbundes mindert und damit auch die 
Schlüsselzuweisung der einzelnen Kommune. Da aber mit der Solidarumlage nicht 
nur eine Zahllast für die Kommunen entfällt, sondern auch ein Instrument, das den 
kommunalen Mitfinanzierungsbeitrag unter den Kommunen aufteilte, musste die-
se Verteilungsfunktion anderweitig ersetzt werden. Dies geschah dadurch, dass ab 
2010 - die Gewerbesteuereinnahmen 2008 gehen (erst) in die Steuerkraft 2010 
ein - die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ bei der Ermittlung der Steuerkraft einer 
Gemeinde berücksichtigt wird.

Daneben erbrachten und erbringen die Landkreise einen kleineren Beitrag zum 
Kommunalanteil über die Verbundauswirkung bei den Landkreisschlüsselzuwei-
sungen.
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G. Krankenhausfinanzierung
					     (Art. 10b FAG)

I. �Allgemeines

Der Krankenhausfinanzierung liegt ein duales Finanzierungskonzept zugrunde. Die 
Investitionskosten werden durch den Steuerzahler finanziert. Dadurch werden die 
Krankenkassen und mit ihnen mittelbar – über die Sozialversicherungsbeiträge – 
die Kosten der Arbeit entlastet. Die laufenden Kosten des Krankenhausbetriebs – 
und nur diese – werden durch die Erlöse aus den Pflegesätzen beziehungsweise 
den Fallpauschalen gedeckt.

Investitionsfördermittel werden nur für akut-stationäre Krankenhäuser gewährt, 
die in den Krankenhausplan des Freistaats Bayern aufgenommen worden sind. Der 
Krankenhausplan enthält die für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 
erforderlichen Krankenhäuser nach Standort, Zahl der Betten und teilstationären 
Plätzen, Fachrichtung und Versorgungsstufe.

Folgende Förderungen sind nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) 
möglich:
•	 Einzelförderung von Investitionen (Art. 11 BayKrG),
•	 Pauschalförderung (Art. 12 BayKrG),
•	 Förderung von Nutzungsentgelten (Art. 13 BayKrG),
•	 Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (Art. 15 BayKrG) sowie die
•	 Förderung bei Schließung/Umstellung von Krankenhäusern (Art. 16, 17 BayKrG).

Im Jahr 2010 stehen in Bayern für die Krankenhausinvestitionsförderung 500 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen in den Jahren 2009 bis 2011 Bundesmit-
tel aus dem Konjunkturpaket II von insgesamt 30 Millionen Euro. Die Gemeinden 
und Gemeindeverbände leisten zu den Landesmitteln einen Beitrag von rund 251 
Millionen Euro (Kommunalanteil).

Die Kommunen leisten den Kommunalanteil zum einen über eine Beteiligung von 
10 Prozent an den Investitionskosten von Einzelmaßnahmen an Krankenhäusern, 
die sie selbst betreiben (örtliche Beteiligung), womit sichergestellt werden soll, 
dass die Maßnahmen kostenbewusst geplant und durchgeführt werden.

Die Aufgabenträger müssen eine örtliche Beteiligung auch dann erbringen, wenn 
sie das Krankenhaus zwar nicht selbst betreiben, aber auf den Krankenhausträger 
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unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können - es sei 
denn, das Krankenhaus wird von einer kommunalen oder staatlich verwalteten Stif-
tung betrieben. Bei einer Beteiligung am Krankenhausträger - ohne beherrschenden 
Einfluss - ist entsprechend dem Beteiligungsverhältnis eine örtliche Beteiligung zu 
leisten.

Der nicht durch örtliche Beteiligung abgedeckte Kommunalanteil wird durch eine 
von allen Landkreisen und kreisfreien Gemeinden aufzubringende Krankenhausum-
lage abgedeckt (siehe F. II. 1.).

II. Die wichtigsten Fördermaßnahmen nach dem BayKrG

1. Einzelförderung von Investitionen (Art. 11 BayKrG)

Folgende Investitionen werden auf der Grundlage des BayKrG einzeln gefördert:

•	 Die Errichtung von Krankenhäusern (Umbau, Erweiterungsbau, Neubau) ein
schließlich der hiermit in notwendigem Zusammenhang stehenden Erstausstat-
tung mit den für den Krankenhausbetrieb erforderlichen Anlagegütern, sowie 
die Generalsanierung,

•	 die Wiederbeschaffung einschließlich der Ergänzungsbeschaffung von mittelfris
tigen Anlagegütern (durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren),

•	 die Ergänzungsbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern (durchschnittliche 
Nutzungsdauer von mehr als drei und bis zu 15 Jahren), soweit die Ergänzung 
über die übliche Anpassung an die medizinische und technische Entwicklung 
wesentlich hinausgeht (qualifizierte Ergänzungsbeschaffung).

Voraussetzung für die Einzelförderung ist die Aufnahme der Maßnahme in das Jah-
reskrankenhausbauprogramm und die Durchführung eines fachlichen Prüfungsver-
fahrens. Außerdem muss die Wertgrenze für die Pauschalförderung überschritten 
sein (Art. 12 Absatz 1 Nr. 2 BayKrG).

Das Jahreskrankenhausbauprogramm wird jährlich gemeinsam vom Staatsmini-
sterium für Umwelt und Gesundheit und vom Staatsministerium der Finanzen auf-
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gestellt. Dabei werden auch so genannte „Vorwegfestlegungen“ für die Baupro-
gramme der folgenden drei Jahre getroffen. Für die vorweg festgelegten Baumaß-
nahmen kann bereits vor der Aufnahme in das jeweilige Bauprogramm einem 
vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt werden, wenn das fachliche Prüfungs-
verfahren durchgeführt wurde und der Krankenhausträger sein Einverständnis zur 
Übernahme der Vorfinanzierungskosten erklärt hat.

Im Rahmen des fachlichen Prüfungsverfahrens wird überprüft, ob das Vorhaben 
im Rahmen der Krankenhausplanung bedarfsgerecht ist, es unter Einbeziehung der 
Betriebskosten den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht 
und ob die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

Vorhaben, deren Kosten zwar über den Wertgrenzen für die Pauschalförderung lie-
gen, aber 2 Millionen Euro nicht übersteigen, werden nicht einzeln in das Jahres-
krankenhausbauprogramm aufgenommen. Über ihre Finanzierung entscheiden die 
Regierungen eigenverantwortlich (so genanntes „Regierungskontingent“). Im Jahr 
2010 stehen ihnen hierfür insgesamt 26 Millionen Euro zur Verfügung. 

Im Rahmen des Konjunkturpakets II unterstützt der Bund zusätzliche Investitionen 
der Kommunen und der Länder. Mit diesen Mitteln können in den Jahren 2009 bis 
2011 zusätzliche kleine Krankenhausbauvorhaben über ein Sonder-Regierungskon-
tingent mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro (davon Bundesmittel: 30 
Millionen Euro) gefördert werden. Für diese Maßnahmen gilt die Kostengrenze von 
2 Millionen Euro ausnahmsweise nicht, so dass auch etwas größere Vorhaben be-
rücksichtigt werden können.

Die Einzelförderung von Investitionen erfolgt durch einen festen Betrag (Festbe-
trag). Mit dem Krankenhausträger ist darüber Einvernehmen anzustreben.

2. �Pauschalförderung (Art. 12 BayKrG)

Krankenhäuser erhalten auf Antrag außerdem pauschale Fördermittel. Durch die 
Pauschalen werden die Wiederbeschaffung einschließlich der Ergänzungsbeschaf-
fung von kurzfristigen Anlagegütern ebenso abgegolten wie der „kleine Baubedarf“. 
Dazu gehören Investitionen, bei denen die Kosten einen bestimmten Höchstbetrag 
(Kosten einschließlich Umsatzsteuer für das einzelne Vorhaben < 1/5 der Jahres
pauschale des einzelnen Krankenhauses) nicht übersteigen.
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3. �Förderung von Nutzungsentgelten (Art. 13 BayKrG)

Anstelle der Einzelförderung von Investitionen können auf Antrag Entgelte für die 
Nutzung von Anlagegütern gefördert werden. Eine Förderung erfolgt jedoch nur, 
soweit die Errichtung oder Beschaffung des Anlageguts unmöglich oder weniger 
wirtschaftlich ist. Außerdem ist erforderlich, dass ein krankenhausplanerisches In-
teresse gegeben ist und die Förderbehörde der Nutzungsvereinbarung vor ihrem 
Abschluss zugestimmt hat.

4. �Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (Art. 15 BayKrG)

Hat ein Krankenhausträger vor Aufnahme des Krankenhauses in den Krankenhaus-
plan für förderfähige, vor diesem Zeitpunkt entstandene Investitionskosten Darle-
hen aufgenommen, so werden auf Antrag die seit der Aufnahme in den Kranken-
hausplan entstandenen Lasten des Schuldendienstes gefördert.

Zudem können Darlehenslasten aus Investitionen für einzelne (bisher anderweitig 
genutzte) Gebäude von bereits in den Krankenhausplan aufgenommenen Kranken-
häusern gefördert werden, wenn diese erstmals einer bedarfsgerechten akut-stati-
onären Nutzung zugeführt werden und dies wirtschaftlicher ist als eine Einzelförde-
rung von Investitionen nach Art. 11 BayKrG.

5. �Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern 
einschließlich Eigenmittelausgleich (Art. 16, 17 BayKrG)

Bei einer Schließung von Krankenhäusern oder Krankenhausabteilungen oder ih-
rer Umstellung auf andere Aufgaben werden auf Antrag pauschale Ausgleichszah-
lungen gewährt, um für den Krankenhausträger unvermeidbare Härten abzumil-
dern.

Die Ausgleichszahlungen betragen bei einer Schließung oder Umstellung von Kran-
kenhäusern 12.000 Euro für jeden ausscheidenden Behandlungsplatz und bei ei-
ner Schließung oder Umstellung von Krankenhausabteilungen 30.000 Euro für je-
de aufgegebene Fachrichtung zuzüglich 6.000 Euro für jeden ausscheidenden Be-
handlungsplatz. Werden die abgebauten Behandlungsplätze allerdings nur an ein 
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anderes Krankenhaus verlagert beziehungsweise die abgebaute Fachrichtung an 
einem anderen Krankenhaus neu aufgebaut, entfällt der Anspruch.
Der Abbau einzelner Behandlungsplätze wird über eine zweijährige Auslaufregelung 
bei der Gewährung der Jahrespauschale erleichtert (Art. 12 Absatz 2 BayKrG).

Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Krankenhauses aus dem Kranken-
hausplan kann außerdem auf Antrag ein Eigenmittelausgleich gewährt werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass bei Beginn der Förderung des Krankenhauses mit 
Eigenmitteln beschaffte Anlagegüter vorhanden waren, deren regelmäßige Nut-
zungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war. Die pauschale Aus
gleichsleistung pro Behandlungsplatz beträgt 500 Euro. Bei entsprechenden Nach-
weisen kann – unter Gegenrechnung von geförderten Ersatzinvestitionen – auch 
ein höherer Ausgleichsbetrag gewährt werden.
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